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Das Institut

Das Deutsche Institut für Menschenrechte 
ist die unabhängige Nationale Menschenrechts-
institution Deutschlands (§ 1 DIMR-Gesetz). Es  
ist gemäß den Pariser Prinzipien der Vereinten  
Nationen akkreditiert (A-Status). Zu den Aufgaben 
des Instituts gehören Politikberatung, Menschen-
rechtsbildung, Information und Dokumentation, 
anwendungsorientierte Forschung zu menschen-
rechtlichen Themen sowie die Zusammenarbeit 
mit internationalen Organisationen. Es wird vom 
Deutschen Bundestag finanziert. Das Institut ist 
zudem mit dem Monitoring der Umsetzung von 
UN-Behindertenrechtskonvention und UN-Kinder-
rechtskonvention sowie der Berichterstattung zu 
den Konventionen des Europarats zu Menschen-
handel und zu Gewalt gegen Frauen und häuslicher  
Gewalt betraut worden. Hierfür hat es entsprechende  
Monitoring- und Berichterstattungsstellen ein-
gerichtet.
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Vorwort
Am 5. April 1992 wurde in Deutschland die Kin-
derrechtskonvention der Vereinten Nationen (UN-
KRK) ratifiziert. 26 Jahre später hat sich eine 
große Mehrheit der Hess*innen dafür ausgespro-
chen, die Kinderrechte in die Verfassung aufzu-
nehmen. 2020 folgte dann die Benennung der 
bundesweit ersten hauptamtlichen Beauftrag-
ten einer Landesregierung für Kinder- und Jugend-
rechte. Nun legt das Deutsche Institut für Men-
schenrechte im Auftrag der Landesregierung das 
erste Landes-Monitoring der Kinderrechte vor. 
Damit knüpfen wir an unsere Vorreiterrolle an und 
zeigen: Hessen nimmt die Rechte von Kindern und 
Jugendlichen besonders ernst. 

Wir wollen, dass alle Kinder in Hessen ihre Rechte 
kennen – und alle Erwachsenen die Rechte der 
Kinder. Die Bekanntheit der Kinderrechte ist nicht 
nur gemäß Artikel 42 UN-KRK ein zentrales Gebot, 
sondern auch essenziell für ihre Umsetzung. Es 
gibt kaum ein Handlungsfeld, in dem Kinder nicht 
mittelbar oder unmittelbar von von Erwachsenen 
getroffenen Entscheidungen betroffen sind. Nur 
wer weiß, welche Rechte Kinder haben, kann sie 
umsetzen, und nur wer seine Rechte kennt, kann 
sie auch wahrnehmen und für sie einstehen. Wenn 
Kinder ihre Umgebung mitgestalten und an Ent-
scheidungen beteiligt sind, erfahren sie bereits als 
junge Menschen, dass ihre Bedürfnisse und Wün-
sche wichtig sind, gehört werden und dass es sich 
lohnt, sich zu engagieren. Das ist grundlegend für 
unsere Demokratie. 

Der erste Zwischenbericht des Monitorings 
befasst sich deshalb mit der Frage der Bekannt-
heit der Kinderrechte bei Kindern und Eltern, aber 
auch in hessischen Verwaltungen. Mit der sys-
tematischen Erfassung der Bekanntheit der Kin-
derrechte schaffen wir eine wichtige Basis. Die-
sem ersten Meilenstein des Monitorings ging eine 
nachhaltige Konzeptentwicklung voraus, an der 
auch Kinder und Jugendliche beteiligt waren. 

In Hessen leben über eine Million Kinder und 
Jugendliche in ganz unterschiedlichen Lebenssitu-
ationen und -lagen. Sie besuchen Krippen, Kitas 
und verschiedene Schulformen. Viele sind in Ver-
einen aktiv und übernehmen Verantwortung im 
Ehrenamt oder in ihren Familien. Manche haben 
eine chronische Erkrankung oder sind von Armut 
betroffen. Kinder und Jugendliche haben verschie-
dene Religionen, leben in unterschiedlichen Fami-
lienkonstellationen mit diversen (Familien-)Tra-
ditionen. Kinder und Jugendliche haben Rechte, 
nicht nur als Menschen, sondern insbesondere in 
der Lebensphase Kindheit, in der sie stark von der 
Zuwendung der Erwachsenen abhängen. 

Mit diesem Bericht liegen nun erstmalig systema-
tisch gewonnene Daten zur Bekanntheit der Kin-
derrechte vor, die wir in weiteres Handeln umset-
zen wollen. 

Kai Klose 
Hessischer Minister für Soziales und Integration

Miriam Zeleke
Hessische Landesbeauftragte für Kinder-  
und Jugendrechte
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1 Einleitung

1 Die vier Grundprinzipien der UN-KRK sind das Recht auf Nichtdiskriminierung (Artikel 2 UN-KRK), das Recht auf Leben und Entwicklung des 
Kindes (Artikel 6 UN-KRK), das Recht auf vorrangige Berücksichtigung des Kindeswohls (engl.: best interests of the child; Artikel 3 (1) UN-
KRK) und das Recht auf Gehör und Berücksichtigung der Meinung des Kindes (Beteiligung; Artikel 12 UN-KRK). 

2 Nach Artikel 4 Satz 1 UN-KRK treffen die Vertragsstaaten „alle geeigneten Gesetzgebungs-, Verwaltungs- und sonstigen Maßnahmen zur 
Verwirklichung der in diesen Übereinkommen anerkannten Rechte“. Sie sollen die Rechte stets „unter größtmöglicher Ausschöpfung ihrer 
verfügbaren Mittel“ verwirklichen, vgl. Ruggiero, Roberta (2022a), S. 413–424.

Hessen hat sich zum Ziel gesetzt, die Umsetzung 
der UN-Kinderrechtskonvention (UN-KRK) zu för-
dern. Hessen folgt dabei den Empfehlungen  
des UN-Kinderrechtsausschuss für den Aus- und 
Aufbau von Strukturen, die sich im internationa-
len Vergleich als förderlich für eine verbesserte 
Verwirklichung für alle Kinder- und Jugendrechte 
erwiesen haben. So hat Hessen im Jahr 2018 alle 
vier kinder- und jugendrechtlichen Prinzipien der 
UN-KRK in seiner Landesverfassung verankert.1 
Seit 2020 gibt es in Hessen eine hauptamtliche 
Beauftragte für Kinder- und Jugendrechte. Nicht 
zuletzt ist das von der Landesregierung beauf-
tragte unabhängige Monitoring von Kinder- und 
Jugendrechten in Hessen ein Bekenntnis zu den 
Kinder- und Jugendrechten.2 

Im Zeitraum 2021–2022 hat die Monitoring-Stelle 
UN-Kinderrechtskonvention im Auftrag des Hes-
sischen Ministeriums für Soziales und Integration 
das unabhängige Kinder- und Jugendrechte-Moni-
toring in Hessen konzipiert und darin drei Start-
punkte für eine erste Arbeitsphase des Monito-
rings festgelegt:

1. Bekanntmachung von Kinder- und Jugend-
rechten

2. Beteiligung von Kindern und Jugendlichen
3. Bildungsgerechtigkeit für alle Kinder und 

Jugendlichen.

Im Zeitraum 2022–2023 führt die Monitoring-
Stelle UN-Kinderrechtskonvention des Deutschen 
Instituts für Menschenrechte, erneut im Auftrag 
des Hessischen Ministeriums für Soziales und 
Integration, die erste Arbeitsphase des Kinder- 
und Jugendrechte-Monitorings in Hessen durch. 

In einem gemeinschaftlichen Aushandlungs-
prozess mit einem wissenschaftlichen Beirat und 
einem Jugendlichen-Beirat wurde festgelegt, dass 
der Fokus der ersten Arbeitsphase der Start-
punkt 1 Bekanntmachung ist. Kinder und Jugend-
liche als Rechteinhaber*innen müssen zunächst 
ihre Rechte kennen, um diese auch einfordern zu 
können. Auch Erwachsene, insbesondere Verant-
wortungsträger*innen, müssen die Rechte der 
Kinder und Jugendlichen kennen, damit sie diese 
gewährleisten können. 
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Dementsprechend wurden in der ersten Arbeits-
phase des Kinder- und Jugendrechtemonitorings 
in Hessen die zwei staatlichen Pflichten zur 
Bekanntmachung der UN-KRK nach Artikel 42  
UN-KRK in Verbindung mit den Artikeln 4,  
44 (6) UN-KRK in den Blick genommen:

1. die UN-KRK allgemein bekanntmachen,
2. die Kinder- und Jugendrechtsbildung für Kinder 

und Jugendliche sowie für Erwachsene verwirk-
lichen.   

Der Auftrag der ersten Arbeitsphase war dem-
nach, zu beobachten und zu bewerten, ob und 
inwiefern diese Pflichten Deutschlands als Ver-
tragsstaat der UN-Kinderrechtskonvention in 
 Hessen erfüllt werden. Dazu hat die erste Arbeits-
phase die Bekanntmachung in den drei Teilindi-
zes, unter Kindern und Jugendlichen, Erwachsenen 
( allgemein) sowie in Politik, Verwaltung und Justiz, 
in den Blick genommen und bewertet.

Die nachfolgende Übersicht bildet die unabhän-
gige und kinder- und jugendrechtliche Einschät-
zung zur Umsetzung der UN-KRK ab: 

Ein Stern: Kinder- und jugendrechtliche Vor-
gaben wurden noch nicht angegangen,  
es besteht dringender Handlungsbedarf.

Zwei Sterne: Noch nicht alle kinder- und 
jugendrechtlichen Vorgaben wurden erfüllt,  
es besteht Entwicklungsbedarf.

Drei Sterne: Kinder- und jugendrechtliche Vor-
gaben wurden erfüllt. Die staatliche Verantwor-
tung liegt in der Vermeidung von Rückschritten 
in der Umsetzung der UN-Kinderrechtskonven-
tion.

Die Bewertungsgrundlage war eine umfangreiche 
und unabhängige Prüfung der drei Teilindizes und 
ihrer dazugehörigen zehn Indikatoren nach kinder- 
und jugendrechtlichen Kriterien (siehe ausführ-
lich in Kapitel 3 „Erkenntnisse der ersten Arbeits-
phase: die Bekanntmachung der Kinder- und 
Jugendrechte in Hessen“).

Die Monitoring-Stelle UN-Kinderrechtskonven-
tion begrüßt die Entwicklungen im Bereich der 
Bekanntmachung von Kinder- und Jugendrech-
ten in Hessen und verzeichnet einen insgesamt 
posi tiven Trend (abschließende Bewertung: Zwei 
Sterne). Kinder- und jugendrechtliche Vorgaben 
zur Bekanntmachung der UN-KRK unter den Kin-
dern und Jugendlichen (Teilindex 1) und Erwach-
senen (Teilindex 2) werden größtenteils erfüllt 
(abschließende Bewertung: Zwei Sterne). Die 
Monitoring-Stelle UN-Kinderrechtskonvention 
sieht einen dringlichen Handlungsbedarf bei der 
Bekanntmachung der UN-KRK unter den Entschei-
dungsträger*innen und Mitarbeiter*innen in Poli-
tik, Verwaltung und Justiz (Teilindex 3; abschlie-
ßende Bewertung: Ein Stern). 

Nun geht es darum, die Umsetzung der Kin-
der- und Jugendrechte in Hessen auf Grundlage 
der Erkenntnisse der ersten Arbeitsphase des 
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Monitorings weiter zu verbessern. Durch geeignete 
Kampagnen und Maßnahmen und durch koordi-
niertes Handeln zwischen den politischen Ebenen 
sollten dieser Zielgruppe auf all ihren Verwaltungs-
ebenen die UN-KRK und die in ihr enthaltenen 
Kinder- und Jugendrechte, insbesondere die drei 
Dimensionen der Kinder- und Jugendrechte (Schutz-
rechte, Förderrechte und Beteiligungsrechte) sowie 
die Grundprinzipien (Artikel 2, 3, 6, 12), wiederholt 
bekannt gemacht werden (ausführliche zusammen-
fassende Einschätzung siehe Kapitel 4).  

Die im nachfolgenden Bericht vorgelegten Erkennt-
nisse der ersten Arbeitsphase eines Kinder- und 

Jugendrechte-Monitorings in Hessen wären nicht 
ohne die von Prozessteilnehmer*innen aus Ver-
waltung, Wissenschaft und Zivilgesellschaft geleis-
tete Pionierarbeit möglich gewesen. Die Moni-
toring-Stelle UN-Kinderrechtskonvention dankt 
allen Mitgliedern des wissenschaftlichen Bei-
rats und des Jugendlichen-Beirats für ihre Mitwir-
kung in der ersten Arbeitsphase des Kinder- und 
Jugendrechte-Monitorings in Hessen. Sie dankt 
nicht zuletzt und ganz besonders dem Hessischen 
Ministerium für Soziales und Integration und der 
Landesbeauftragten für Kinder- und Jugendrechte 
in Hessen für die wertvolle Zusammenarbeit.
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2 Grundlagen und Methoden

3 Vgl. UN, OHCHR (2012): Human Rights Indicators. A Guide to Measurement and Implementation. Genf; UN, OHCHR (2018): A human rights 
based approach to data – Leaving no one behind in the 2030 agenda forsustainable development: Guidance note to data collection and 
disaggregation. Genf.

Die Grundlagen und Methoden des unabhängi-
gen Kinder- und Jugendrechte-Monitorings in Hes-
sen basieren auf den völkerrechtlich definierten 
und in der Bundesrepublik Deutschland verbind-
lichen Vorgaben der UN-Kinderrechtskonvention 
(UN-KRK) zur Umsetzung der Kinder- und Jugend-
rechte. Die Monitoring-Stelle UN-Kinderrechtskon-
vention folgt zudem den methodischen Vorgaben 
des Büros des Hohen Kommissars der Vereinten 
Nationen für Menschenrechte (OHCHR) für das 
indikatorengestützte Monitoring der Umsetzung 
von Menschenrechtsabkommen.3 Für die Konzep-
tionsphase wie für die nachfolgende erste Arbeits-
phase des Monitorings hatte dies unterschiedliche 
Arbeitsschwerpunkte zur Folge. 

In der Konzeptionsphase bestand die Heraus-
forderung darin, die Startpunkte des unabhängi-
gen Monitorings und die dazugehörigen Indika-
toren auf Grundlage völkerrechtlicher Vorgaben 
zu bestimmen. Im Zentrum der ersten Arbeits-
phase des Monitorings stand hingegen die Prüfung 
der Indikatoren: Die Herausforderung lag darin, 
fehlende Daten zu den Indikatoren kinder- und 
jugendrechtsfundiert zu erheben, um die kinder- 
und jugendrechtliche Situation in Hessen nach 
völkerrechtlichen Vorgaben bewerten zu können. 
Im Folgenden wird das mehrschrittige und unab-
hängige Monitoring-Verfahren erläutert.

2.1 Die Durchführung als gemein-
schaftlicher Prozess

Die Durchführung der ersten Arbeitsphase des 
Kinder- und Jugendrechte-Monitorings in Hessen 
war ein mehrschrittiger und gemeinschaftlicher 
Prozess. Um zu gewährleisten, dass dieser kin-
der- und jugendrechtsfundiert verläuft, wurde das 

gesamte Vorgehen unter Beteiligung von kinder- 
und jugendrechtlich relevanten Prozessteilneh-
mer*innen geplant und durchgeführt. Wie schon 
die Konzeptionsphase des Monitorings wurde 
auch die Durchführung der ersten Arbeitsphase 
durch Beiräte begleitet, um eine effektive Einbin-
dung von Perspektiven aus Zivilgesellschaft, For-
schung und Verwaltung sicherzustellen.

Während in der Konzeptionsphase des Monito-
rings ein gemeinsamer Beirat aus jungen und 
erwachsenen Prozessteilnehmer*innen gebildet 
wurde, waren in der ersten Arbeitsphase zwei  
Beiräte eingesetzt:  

Ein wissenschaftlicher Beirat versammelte die  
Perspektiven kinder- und jugendrechtlich relevan-
ter Expert*innen aus Zivilgesellschaft und For-
schung sowie aus Politik und Verwaltung. Der 
Beirat wurde in der Auftaktphase der ersten 
Arbeitsphase konstituiert und war bei der Auswahl 
von Fragestellungen und der damit verbundenen 
Datenauswertung beratend tätig. Bis zur Einrei-
chung von ersten Erkenntnissen kam der wissen-
schaftliche Beirat zweimal zusammen.

Das Vorhaben eines unabhängigen Kinder- und 
Jugendrechte-Monitorings in Hessen ist nicht nur 
auf die Perspektiven von jungen Menschen ange-
wiesen – vielmehr haben die Kinder und Jugend-
lichen in Hessen das Recht auf Gehör in allen 
Monitoring-Prozessen (Artikel 12 UN-KRK in Ver-
bindung mit den Artikeln 4, 44 (6) UN-KRK). Ein 
Beirat für Jugendliche und junge Erwachsene aus 
hessischen Selbstorganisationen und Interes-
senvertretungen stellte als Schutzraum sicher, 
dass die Perspektiven der Inhaber*innen von Kin-
der- und Jugendrechten gehört und angemessen 
berücksichtigt werden (Artikel 12 UN-KRK). Um 
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methodisch kinder- und jugendgerecht Zugänge zu 
den Themen der ersten Arbeitsphase zu gewähr-
leisten, wurden die jungen Prozessteilnehmer*in-
nen in jeweiligen Gremien (etwa Kinder- und 
Jugendparlamente) von der Monitoring-Stelle UN-
Kinderrechtskonvention besucht. Dabei war es 
für die Monitoring-Stelle UN-Kinderrechtskonven-
tion möglich, neben Perspektiven von Kindern 
und Jugendlichen zu den Erkenntnissen der ersten 
Arbeitsphase auch dringliche Bedarfe für die Ver-
wirklichung anderer Kinder- und Jugendrechte in 
Hessen, etwa der Beteiligungsrechte nach Artikel 
12 UN-KRK, anzuhören und zu berücksichtigen. 

Von zentraler Bedeutung für die Umsetzung und 
Weiterentwicklung des unabhängigen Monitorings 
ist, die Arbeitsgrundlagen (transparenter Infor-
mationsfluss, Beteiligung am Monitoring-Verfah-
ren, Kontaktpflege und anderes) zwischen der mit 
dem Monitoring beauftragten Institution und den 
Selbstorganisationen und Interessenvertretun-
gen der Kinder und Jugendlichen in Hessen weiter 
zu stärken. Eine Akteursanalyse der Selbstorgani-
sationen und Selbstvertretungen der Kinder und 
Jugendlichen in Hessen wird im Monitoring einen 
wichtigen Beitrag dazu leisten, dass auf Grund-
lage des Rechts auf Nichtdiskriminierung (Arti-
kel 2 UN-KRK) in Verbindung mit dem Recht auf 
Gehör (Artikel 12 UN-KRK) die Perspektiven von 
möglichst allen Kindern und Jugendlichen im Moni-
toring langfristig gehört und angemessen berück-
sichtigt werden. 

Die Aufteilung in zwei Beiräte soll nicht den Ein-
druck erwecken, kinder- und jugendrechtliche 
Expert*innen könnten nur Erwachsene sein. Im 
Gegenteil, Kinder und Jugendliche sind nicht nur 
Inhaber*innen von Menschenrechten. Sie sind 
die Expert*innen ihrer Lebensrealitäten. Insofern 
bestand für die Mitglieder des Jugendlichen-Bei-
rats stets die Möglichkeit, über die Arbeit des  
wissenschaftlichen Beirats aufgeklärt zu werden 
oder an dieser teilzuhaben. 

Sowohl der wissenschaftliche Beirat als auch 
der Beirat für Jugendliche und junge Erwachsene 
haben in dem gemeinschaftlichen Prozess ohne 

4 So nahm die Monitoring-Stelle UN-Kinderrechtskonvention im Jahr 2022 an der jährlichen Beteiligungstagung der Heimrät*innen in der 
hessischen Gemeinde Mücke teil. 

Aufwandsentschädigungen oder Honorare ihre 
Expertise eingebracht. Die Mitglieder des Bei-
rats für Jugendliche und junge Erwachsene haben 
jeweils eine größere Stückzahl von Printversionen 
der UN-Kinderrechtskonventionen in kinder- und 
jugendgerechter Sprache und im Hosentaschen-
format für sich und die Weitergabe an ihre aussen-
denden Gremien erhalten.

Neben den beiden Beiräten wurden auch kinder- 
und jugendrechtliche Expert*innen außerhalb des 
Projekts beratend herangezogen, um die im Moni-
toring-Verfahren aufkommenden Fragen und Her-
ausforderungen zu bewältigen.4 Darüber hinaus 
stand die Monitoring-Stelle UN-Kinderrechtskon-
vention in einem regelmäßigen Austausch mit dem 
Hessischen Ministerium für Soziales und Integra-
tion und der Landesbeauftragten für Kinder- und 
Jugendrechte in Hessen. 

Eine wichtige und abschließende Aufgabe der Bei-
räte bestand in der Kenntnisnahme und kritischen 
Diskussion der Ergebnisse aus den Datenerhe-
bungen sowie der daraus resultierenden kinder- 
und jugendrechtsfundierten Empfehlungen. Mit 
dem wissenschaftlichen Beirat wurde eine solche 
Kenntnisnahme und kritische Diskussion im Rah-
men einer zweiten Beiratssitzung vollzogen. Für 
die jungen Prozessteilnehmer*innen wurden die 
ersten Erkenntnisse durch die Monitoring-Stelle 
UN-Kinderrechtskonvention kinder- und jugendge-
recht aufbereitet und in Sitzungen mit ihren jewei-
ligen Interessenvertretungen vermittelt. Die Bei-
träge der jungen Prozessteilnehmer*innen waren 
für ein Verständnis der Ambivalenzen und Kom-
plexitäten der Ergebnisse aus den Erhebungen 
zentral.

2.2 Das unabhängige Monitoring- 
Verfahren

Aus kinder- und jugendrechtlicher Sicht sollen in 
der Berichterstattung zum unabhängigen Monito-
ring die zentralen Erkenntnisse aus dem jeweiligen 
Monitoring-Intervall vorgestellt und das Monito-
ring-Verfahren begründet werden. Das Verfahren 
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soll sowohl für die Adressat*innen des Monito-
rings, vor allem staatliche Stellen, als auch die 
Rechteinhaber*innen der UN-Kinderrechtskonven-
tion, die Kinder und Jugendlichen, nachvollzieh-
bar sein. Im Folgenden werden daher die für die 
Berichterstattung wichtigsten Schritte der ersten 
Arbeitsphase des Kinder- und Jugendrechte-Moni-
torings in Hessen nachgezeichnet.

2.2.1 Die Bedarfe der ersten Arbeitsphase
Grundsätzlich sollte ein umfangreiches und unab-
hängiges Kinder- und Jugendrechte-Monitoring 
die Umsetzung aller 54 Artikel der UN-KRK beob-
achten und bewerten. Schließlich hat sich der 
Staat mit Zeichnung der Konvention verpflich-
tet, die gesamte Konvention unter größtmöglicher 
Ausschöpfung der verfügbaren Mittel kontinuier-
lich umsetzen und damit alle Kinder- und Jugend-
rechte zu verwirklichen. Vor dem Hintergrund der 
kinder- und jugendrechtlichen Anforderungen an 
eine Durchführung des Monitorings erscheint aber 
ein auf dringliche Bereiche zugeschnittenes Moni-
toring sinnvoll. Zu Beginn eines jedes Monito-
ring-Intervalls steht damit zunächst die Planung 
der zu beobachtenden kinder- und jugendrechtli-
chen Aspekte an. Ein Großteil der Planung für die 
erste Arbeitsphase des Monitorings im Zeitraum 
2022/2023 wurde bereits in der vorangegan-
gen Konzeptionsphase abgeschlossen: Gemein-
sam mit einem Projekt-Beirat entwickelte die 

5 Zur erkenntnisbasierten Einschätzung einer Entwicklung der Kinder- und Jugendrechte-Situation in Hessen war es für einige Indikatoren 
sinnvoll, das Monitoring-Intervall auf vier Jahre auszudehnen (2019 bis 2023): So konnten zum Beispiel die Bemühungen des Landes in Hes-
sen (vgl. Prozess-Indikatoren) über einen längeren Zeitraum hinweg nachvollzogen werden. Zudem vervollständigte dies ein Bild über die 
Situation, da mit der Hessischen Kinder- und Jugendrechte-Charta die letzte Sachstandsanalyse bis einschließlich 2018 erfolgte.  

6 Vgl. UN, OHCHR (2012), S. 30–33.
7 Engl.: relevant and reliable, independent in its data-collection methods from the subjects monitored; global and universally meaningful but 

also amenable to contextualization and disaggregation by prohibited grounds of discrimination; human rights standards-centric; anchored 
in the normative framework of rights; transparent in its methods, timely and time-bound; simple and specific, vgl. UN, OHCHR (2012), S. 
50–51.

Monitoring-Stelle UN-Kinderrechtskonvention drei 
Startpunkte mit insgesamt 38 Indikatoren (soge-
nannten Hinweisgebern).5 

Die Indikatoren wurden so formuliert, dass sie 
gewünschte Zielinformationen (etwa Bekannt-
heitsgrad oder Disparitäten) nach kinder- und 
jugendrechtlichen Vorgaben der UN-KRK definie-
ren. Vorausgegangen war in der Phase der Kon-
zeption eine normative Auslese von kinder- und 
jugendrechtlichen Vorgaben aus der UN-KRK. Die 
Grundlage hierfür waren die Attribute (sogenannte 
Pflichtbestimmungen für die Vertragsstaaten der 
Konvention), die sich aus den in der UN-KRK ver-
brieften Kinder- und Jugendrechten ergeben. 

Eine Vorgehensweise, die den Empfehlungen 
des Büros des Hohen Kommissars der Verein-
ten Nationen für Menschenrechte (OHCHR) folgt, 
stellte sicher, dass die Indikatoren an die UN-KRK 
rückgekoppelt und jede Bewertung damit kin-
der- und jugendrechtsfundiert verläuft.6 Die im 
Konzept festgelegten Indikatoren erfüllen darü-
ber hinaus allgemeingültige Kriterien für soge-
nannte menschenrechtsfundierte Indikatoren: 
Sie sind relevant, an menschenrechtliche Nor-
men angebunden, transparent, verständlich und 
nach den in Artikel 2 UN-KRK bestimmten Merk-
malen, sofern möglich, disaggregiert (sogenann-
tes RIGHTS-Schema).7 Auch sind die Indikatoren 
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spezifisch, beobachtbar und zeitgebunden (soge-
nanntes SMART-Schema).8 Zuletzt war bei der 
Formulierung darauf zu achten, dass die Indika-
toren subjektiv und unter der Beteiligung relevan-
ter Akteur*innen formuliert und von Expert*in-
nen gegengeprüft werden. Im Ergebnis sollen die 
Indikatoren die rechtlichen und sozialen Wirklich-
keiten von Kindern und Jugendlichen verbessern 
(sogenanntes SPICED-Schema).9 Hiernach sind die 
folgenden Indikatoren insbesondere für die Erhe-
bung von Daten zur erkenntnis basierten Einschät-
zung der kinder- und jugendrechtlichen Situation 
in Hessen bestens geeignet. 

Bei der Prüfung von Indikatoren müssen stets 
ganze Sets von Indikatoren geprüft werden. Ein 
Set besteht aus einem Struktur-Indikator, der 
 Hinweise auf die Erfüllungsabsicht durch die Ver-
tragsstaaten gibt (etwa die Ratifizierung einer Kon-
vention oder die Verabschiedung eines Gesetzes), 
einem Prozess-Indikator, der die staatlichen Bemü-
hungen (etwa Maßnahmen oder Kampagnen, die 
die Erfüllungsabsicht unterstreichen oder beför-
dern) sichtbar macht, sowie einem Ergebnis-Indi-
kator, der das Erreichen der intendierten Ergeb-
nisse prüft:10 

Struktur-Indikatoren prüfen, ob normative 
und damit verpflichtende Grundlagen vorhan-
den sind, um die UN-KRK und die darin ent-
haltenen Kinder- und Jugendrechte (etwa das 
Recht auf Bekanntmachung nach Artikel 42 
UN-KRK) verwirklichen zu können. 

Prozess-Indikatoren messen die Bemühungen 
der staatlichen Stellen, um die Kinder- und 
Jugendrechte umzusetzen. Hierzu zählen etwa 
Programme der Landesregierung, die zur 
Verwirklichung der Kinder- und Jugendrechte 
beitragen oder diese befördern.

Ergebnis-Indikatoren geben einen Hinweis 
darauf, ob sich der kinder- und jugendrecht-
liche Einsatz des Landes auch im Ergebnis bei 
den Kindern und Jugendlichen niederschlägt. 

8 Engl.: specific, measurable, attainable, relevant, time-bound, vgl. UN, OHCHR (2012), S. 50–51.
9 Engl.: subjective, participatory, interpreted, cross-checked, empowering, diverse, vgl. UN, OHCHR (2012), S. 50–51.
10 Vgl. DIMR (2022), S. 21.  
11 Die Daten-Agenda benennt demnach die Datenlücken der Indikatoren und bestimmt die Methodik der nachfolgenden Datenerhebungen, 

zum Beispiel quantitative Erhebungen im Online-Verfahren zur Bekanntheit der UN-KRK unter Kindern und Jugendlichen.

Auf der Ebene dieser Indikatoren ist es für 
das Monitoring beispielsweise möglich, Wahr-
nehmungen und tatsächliche Inanspruch-
nahmen von staatlichen Maßnahmen (etwa 
Beteiligungsangebote) zu messen. Nach dem 
Verständnis eines unabhängigen Kinder- und 
Jugendrechte-Monitorings vervollständigt 
ein Ergebnis-Indikator ein Indikatoren-Set 
bestehend aus Struktur-, Prozess- und Ergeb-
nis-Indikatoren und betrachtet, ob die inten-
dierten Ergebnisse kinder- und jugendrechtli-
cher Bemühungen erreicht worden sind. 

Erst ein komplettes Indikatoren-Set trägt zur 
erkenntnisbasierten Einschätzung des Gesamtbil-
des „Verwirklichung der Kinder- und Jugendrechte 
in Hessen“ bei, ein Ergebnis-Indikator trifft dem-
nach keine alleinige Aussage über dieses Gesamt-
bild. In der statistischen Gewichtung der Ergebnis-
Indikatoren für die erste Gesamtauswertung der 
kinder- und jugendrechtlichen Situation in Hessen 
wurde dieser Umstand berücksichtigt.

Vor dem Hintergrund der großen Bedeutung der 
Querschnittsaufgabe, die Kinder- und Jugend-
rechte in Hessen allgemein bekannt zu machen, 
wurde der Fokus der ersten Arbeitsphase auf den 
Startpunkt 1 Bekanntmachung gelegt. In der Auf-
taktperiode der ersten Arbeitsphase (Jahr 2022) 
wurden sodann alle Bedarfe für das unabhän-
gige Monitoring des Startpunkts 1 formuliert: 
So wurden Datenlücken zur erkenntnisbasier-
ten Einschätzung der kinder- und jugendrechtli-
chen Situation in Hessen identifiziert, um in einer 
„Daten-Agenda“ das Vorgehen für die nachfolgen-
den Datenerhebungen festlegen zu können. Als 
Hilfsmittel dienten hierzu die nachfolgenden drei 
Teilindizes des Startpunkts 1 mit ihren zehn dazu-
gehörigen Indikatoren aus dem Konzept für ein 
unabhängiges Kinder- und Jugendrechte-Monito-
ring in Hessen.11 



16 GRUNDL AGEN UND ME THODEN

2.2.2 Der kinder- und jugendrechts-
fundierte Umgang mit Daten
Für das Monitoring empfiehlt sich die Praxis der 
Triangulation, also die Vielfalt an Methoden, Daten 
und berücksichtigten Perspektiven.12 Eine Daten-
Agenda zum Startpunkt 1 wies dementsprechend 
alle Methoden und Datengrundlagen auf, die zur 
Beantwortung der gewünschten Zielinformatio-
nen der zehn Indikatoren notwendig waren. Fol-
gende Daten wurden in der ersten Arbeitsphase 
als geeignet identifiziert: 

 − Öffentlich zugängliche administrative Statisti-
ken,

 − Befragungen zur Erhebungen von Wahrneh-
mungen und Meinungen in der erwachse-
nen Allgemeinbevölkerung sowie bei Verant-
wortlichen in Politik und Verwaltung: etwa aus 
Datenerhebungen, zum Beispiel: Bekanntheits-
grad der UN-KRK,

 − Befragungen zur Erhebung von Wahrnehmun-
gen und Meinungen unter Kindern und Jugend-
lichen,

 − Expert*innen-Einschätzungen, etwa in Beiräten 
oder durch Konsultationen,

 − Einschätzungen von Kindern und Jugendlichen 
als Expert*innen: etwa in Beiräten, Beteili-
gungsformaten und in Konsultationen.

12 Vgl. Flick, Uwe (2011), S. 75–96.
13 DIMR (2022), S. 48.

Das unabhängige Monitoring von Kinder- und 
Jugendrechten in Hessen basiert größtenteils auf 
öffentlich zugänglichen, aktuellen und belastbaren 
Daten sowie Informationen. Die Systematisierung 
von Daten durch staatliche Stellen stellt eine effi-
ziente Nutzbarmachung für die Zwecke des unab-
hängigen Monitorings sicher.13 Die Monitoring-
Stelle UN-Kinderrechtskonvention empfiehlt aus 
diesem Grund, ein nachhaltiges und staatliches 
Datenerhebungssystem mit Bezug zu Kinder- und 
Jugendrechten in Hessen zu etablieren. 

Für einen Teil der Indikatoren, etwa zum Bekannt-
heitsgrad der UN-KRK in Hessen, standen keine 
öffentlich zugänglichen, aktuellen und belastbaren 
Daten zur Verfügung. Damit es nicht nur bei einem 
„gefühlten“ Wissen bleibt, wurden diese Daten 
im Rahmen der ersten Arbeitsphase zunächst 
erhoben. Vor diesem Hintergrund beauftragte 
die Monitoring-Stelle UN-Kinderrechtskonven-
tion externe Dienstleister*innen zur Erhebung von 
Daten, um diese im Anschluss kinder- und jugend-
rechtlich auszuwerten. Der nachfolgende Metho-
den-Steckbrief bietet einen Überblick über die drei 
Erhebungen zum Bekanntheitsgrad der UN-Kinder-
rechtskonvention unter Kindern und Jugendlichen, 
Erwachsenen sowie in Politik, Verwaltung und Jus-
tiz auf der Landesebene und in den Kommunen im 
Rahmen der ersten Arbeitsphase:
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Steckbrief zur kinder- 
und jugendrechts-
fundierten Methodik

Kinder und  
Jugendliche

Erwachsene, ein-
schließlich Eltern 
beziehungsweise 
Personensorge-
berechtigte

Politik, Verwaltung 
und Justiz

Methode der 
 Erhebung

Online-Befragung 
(Computer Assisted 
Web Interviewing = 
CAWI)

Online-Befragung 
( Computer Assisted 
Web Interviewing = 
CAWI)

Online-Befragung 
(mittels Online- 
Umfrage-Applikation) 

Rekrutierung für  
die Erhebung

Rekrutierung via elter-
liche Haushalte 

Quotenstichprobe nach 
Alter und Geschlecht 
aus offline rekrutiertem 
 Online-Access-Panel 
(Nicht-Wahrscheinlich-
keitsauswahl)

Vollerhebung:  
Anschreiben an  
die Leitungen der 
Verwaltungen der  
Kommunen und 
Landkreise, und  
der Ministerien

Zeitraum der 
 Erhebung

26. Januar bis  
03. Februar 2023

26. Januar bis  
03. Februar 2023

01. Februar bis  
31. März 2023

Grundgesamtheit  Deutschsprachige Kin-
der und Jugendliche in 
Privathaushalten im 
Alter von 10 bis 18 
Jahren in Hessen

Deutschsprachige 
 Erwachsene in Privat-
haushalten in Hessen 

442 Kommunen,  
26 Landkreise/  
kreisfreie Städte  
und 9 Ministerien

Untersuchungsgebiet Bundesland Hessen  Bundesland Hessen Bundesland Hessen

Größe der Stichprobe 
(n) 

683 Kinder und Ju-
gendliche aus Hessen 
(10 bis 18-Jährige)

1.040 Erwachsene  
aus Hessen

175 Kommunen 
(Rücklauf: 40 Pro-
zent),  
12 Landkreise/kreis-
freie Städte (Rück-
lauf: 46 Prozent),  
7 Ministerien (Rück-
lauf: 77,7 Prozent)

Besonderheiten Das Online Access- 
Panel umfasst aus-
schließlich Haushalte 
mit Internetzugang.

Die Stichprobe wurde 
disaggregiert, um Aus-
sagen über verschie-
dene Lebensrealitäten 
treffen zu können.

Das Online-Access-Pa-
nel umfasst ausschließ-
lich Haushalte mit 
Internet zugang.

Die Stichprobe wurde 
disaggregiert, um Aus-
sagen über verschie-
dene Lebensrealitäten 
treffen zu können.

Die Stichprobe 
wurde nach Gebiets-
körperschaften dis-
aggregiert, um Aus-
sagen über mögliche 
Disparitäten treffen 
zu können. 

Auftragnehmerin Kantar Public  Kantar Public HA Hessen-Agentur
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Die Befragung der Kinder und Jugendlichen bezie-
hungsweise der erwachsenen Allgemeinbevöl-
kerung (Kantar Public) ist nicht repräsentativ. 
Es ist jedoch davon auszugehen, dass sie Auf-
schlüsse über die Fragestellungen erlauben, die 
über die Gruppe der Befragten hinausgehen, da 
Maßnahmen (Quotierung und Gewichtung) ergrif-
fen wurden, um die Vergleichbarkeit zwischen 
der Stichprobe und der Grundgesamtheit hin-
sichtlich bestimmter Merkmale zu erhöhen. Bei 
den Erwachsenen sind dies die Merkmale Alter, 
Geschlecht, Bildungsstand und Region, bei den 
Kindern und Jugendlichen ausschließlich Alter und 
Geschlecht.14

Die Datenerhebungen orientierten sich an den drei 
Prinzipien des Menschenrechtsbasierten Ansat-
zes (Human Rights Based Approach), um die Men-
schenrechte der Teilnehmer*innen (einschließlich 
ihrer Kinder- und Jugendrechte) zu schützen:

Selbst-Identifizierung: Während die kin-
der- und jugendrechtlichen Vorgaben eine 
Disaggregation der Daten unter anderem 
nach den in Artikel 2 UN-KRK festgelegten 
Diskriminierungserfahrungen voraussetzen, 
erfolgte eine Teilnahme an Datenerhebungen 
sowie eine Selbstkategorisierung (etwa nach 
Geschlecht) stets freiwillig. Stigmatisierende 
Bezeichnungen für vulnerable Gruppen von 
Kindern und Jugendlichen, wie beispielsweise 

14 Die Stichprobe wurde zum einen nicht aus der Gesamtbevölkerung generiert, sondern aus einem Panel aus 120.000 Personen mit Internet-
zugang, das in seiner Zusammensetzung der Gesamtbevölkerung hinsichtlich bestimmter Kriterien ähnelt. Die Stichprobe der Erwachsenen 
wurde zum anderen nicht per Zufall, sondern anhand der Merkmale Alter und Geschlecht ausgewählt (Nicht-Wahrscheinlichkeitsauswahl 
und Quotenverfahren). Die Kinder und Jugendlichen wurden ausschließlich über die befragten Erwachsenen gewonnen. Nach der Erhebung 
wurde die der Auswertung zugrundeliegende Stichprobe hinsichtlich ihrer Zusammensetzung mit der amtlichen Statistik des Landes Hes-
sen abgeglichen und faktoriell gewichtet. So wurde sichergestellt, dass sie in ihrer Zusammensetzung der Struktur der jeweiligen Grund-
gesamtheit – bei Kindern und Jugendlichen nach Alter und Geschlecht und bei den Erwachsenen nach Alter, Geschlecht, Bildungsstand und 
Region – entspricht.

15 Spezifische personenbezogene Kategorien und ihre Definitionen (zum Beispiel Migrationshintergrund) dürfen den Teilnehmer*innen zur 
Beantwortung nicht aufgezwungen werden. Neben den vorgeschlagenen Kategorien sind optionale Selbst-Identifizierungen in Erhebungen 
zu gewährleisten. Sie ermöglichen es Teilnehmer*innen, eigene Identitäten und Merkmale (etwa Person of Color) zu deklarieren.

16 Eine solche Beteiligung fand etwa in der Konzeptionsphase statt: Gemeinsam mit den Mitgliedern der beiden Projekt-Beiräte bestimmte die 
Monitoring-Stelle UN-Kinderrechtskonvention die relevanten Gruppen und Ebenen (Richtgrößen) der Disaggregation für die nachfolgende 
erste Arbeitsphase. 

17 Die Auslegung des Wortlauts „in allen sie berührenden Angelegenheiten“ erfolgte in allen Prozessen der Daten-Erhebung breit. Bei der Ver-
wirklichung der rechtebasierten Beteiligung in Datenerhebungen spielt die Ermittlung, Bestimmung und vorrangige Berücksichtigung des 
Kindeswohls (engl.: best interests of the child) nach Artikel 3 UN-KRK eine besondere Rolle. Beide Rechte bedingen sich gegenseitig und 
stellen Grundprinzipien der UN-KRK dar. Vgl. UN, Ausschuss für die Rechte des Kindes (2009), Ziff. 70–74.

18 Um den Missbrauch von Daten zu verhindern, sind etwa die Formulierung von Schutzstandards, die Ernennung von Beauftragten für den 
Kinder- und Jugendschutz, die Anonymisierung von Daten sowie stichproben-gestützte Erhebungen empfehlenswert. Das UN-Hochkommis-
sariat verdeutlicht zudem die Notwendigkeit der gesetzlichen Regulierung von Inhalten, Grundlagen und Strukturen einer Daten-Infrastruk-
tur, um die Menschenrechte aller Teilnehmenden effektiv zu schützen, vgl. UN, OHCHR (2018).

„Straßenkinder“, wurden nicht nur in den Ver-
fahren der Datenerhebungen, sondern gänzlich 
bei der Durchführung des Monitorings vermie-
den.15

Beteiligung: Auch die Datenerhebung ist 
ein gemeinschaftlicher Prozess, an dem alle 
Teilnehmer*innen angemessen beteiligt wer-
den müssen. Dies gilt auch für Kinder und 
Jugendliche aus vulnerablen Gruppen oder in 
vulnerablen Situationen.16 Für Datenerhebun-
gen im kinder- und jugendrechtlichen Kontext 
bedeutete dies die Schaffung einer „Kultur der 
Beteiligung“ nach Artikel 12 UN-KRK, um alle 
Kinder- und Jugendrechte der Teilnehmer*in-
nen verwirklichen zu können: Die Meinungen 
von Kindern und Jugendlichen sollten in allen 
sie berührenden Angelegenheiten angehört und 
berücksichtigt werden.17 

Daten-Ethik und Daten-Schutz: Zu keiner Zeit 
durften die Erhebungsprozesse oder die erho-
benen Daten eine Gefahr für die Teilnehmer*in-
nen darstellen. Im Konzept des sogenannten 
menschenrechtsfundierten Umgangs mit Daten 
ist dies bekannt als Prinzip der Schadenfreiheit 
(engl.: doing no harm). Eine Transparenz- und 
Rechenschaftsplicht besteht für alle Akteure, 
die mit den Daten umgehen (zum Beispiel 
staatliche Stellen und Auftragnehmer*innen).18 
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Diese menschenrechtlichen Prinzipien sind der 
Mindeststandard für den Umgang mit Daten.19 
 Kinder- und jugendrechtliche Erwägungen, etwa 
im Kontext von Erhebungen für das unabhängige 
Kinder- und Jugendrechte-Monitoring in Hessen, 
waren selbstverständlich additional zu berück-
sichtigen. Die Monitoring-Stelle UN-Kinderrechts-
konvention vermittelte den externen Dienstleis-
ter*innen diese Erwägungen und überprüfte deren 
Umsetzung.

2.2.3 Die Einschätzung der kinder- und 
jugendrechtlichen Situation 
Grundlage für die kinder- und jugendrechtsfun-
dierte Einschätzung sind die autoritativen Aus-
legungen der UN-KRK durch den UN-Kinder-
rechtsausschuss. Unabhängiges Monitoring von 
Kinder- und Jugendrechten in Hessen bedeu-
tet hiernach das systematische und regelmä-
ßige Beobachten („to monitor (engl.) = überwa-
chen, kontrollieren“), ob und wie die UN-KRK in 
Hessen verwirklicht wird. Dabei nimmt die Moni-
toring-Stelle UN-Kinderrechtskonvention vorran-
gig zwei Funktionen wahr: Sie erklärt die Kinder- 
und Jugendrechte (1. Erklärfunktion), indem sie 
die Inhalte der UN-KRK sowie die autoritativen 
Aus legungen dieser Inhalte durch den UN-Kinder-
rechtsausschuss vermittelt, und beobachtet die 
kinder- und jugendrechtliche Situation (2. Beob-
achtungs funktion). In der ersten Arbeitsphase 
stellte die Monitoring-Stelle UN-Kinderrechtskon-
vention im Besonderen die (unabhängige) Beob-
achtung der sozialen und rechtlichen Lebenswirk-
lichkeiten von Kindern und Jugend lichen in Hessen 
in den Fokus. Das setzt aktuelle und belastbare 
Daten, die erhoben, verarbeitet und anschließend 
verfügbar gemacht werden müssen, voraus.20 

Die Monitoring-Stelle UN-Kinderrechtskonven-
tion arbeitet strukturorientiert, das Erkenntnis-
interesse richtet sich primär nicht auf Einzel-
fälle, sondern auf die Förderung von strukturellen 

19 Vgl. UN, OHCHR (2012).
20 Vgl. DIMR (2022), S. 13. 
21 Ein klassisches einzelfallbezogenes Monitoring führt die Monitoring-Stelle UN-Kinderrechtskonvention weder auf Bundesebene noch in 

Hessen durch. Hierfür fehlt ihr derzeit das Mandat. Einzelfälle können allerdings wichtige Hinweise für die erkenntnisbasierte Einschätzung 
der kinder- und jugendrechtlichen Situation in Hessen geben, vgl. DIMR (2022).

22 Dies sind „Grundsätze betreffend die Rechtsstellung und die Arbeitsweise der einzelstaatlichen Institutionen zum Schutz und zur Förderung 
der Menschenrechte“. Die Pariser Prinzipien wurden 1993 mit Resolution 48/134 durch die UN-Generalversammlung angenommen, vgl. 
UN, General Assembly (1993).

Rahmenbedingungen für die Verwirklichung von 
Kinder- und Jugendrechten.21 Hierzu zählt etwa die 
aktive kinder- und jugendrechtsorientierte Poli-
tikgestaltung, die Verankerung von kinder- und 
jugendrechtlichen Normen im hessischen Recht 
(etwa in Gesetzen und Verordnungen) sowie die 
Verbesserung von Einrichtungen und Institutio-
nen für alle Kinder und Jugendlichen in Hessen. 
Die Monitoring-Stelle UN-Kinderrechtskonvention 
beobachtet die Umsetzung dieser Maßnahmen kri-
tisch, bewertet ihre Wirksamkeit auch im Ergebnis 
bei den Kindern und Jugendlichen (vgl. Ergebnis-
Indikator) und fördert hierdurch die kinder- und 
jugendrechtliche Situation in Hessen.

Für die erste Arbeitsphase des Ländermonitorings 
in Hessen profitierte die Monitoring-Stelle UN- 
Kinderrechtskonvention von ihren Erfahrungen, 
Expertisen und Zugängen aus dem Kinder- und 
Jugendrechte-Monitoring auf der Bundesebene 
(etwa dem internationalen Staatenberichtsverfah-
ren Deutschlands vor dem UN-Kinderrechtsaus-
schuss). Sie arbeitet in Hessen wie auf der Bun-
desebene unabhängig. Nach den Pariser Prinzipien 
für Nationale Menschenrechtsinstitutionen22 und 
im Sinne der UN-KRK ist unabhängiges Kinder- 
und Jugendrechte-Monitoring 

 − eine Verschränkung anwendungsorientierter 
rechtswissenschaftlicher und empirischer For-
schung zu Stand und Entwicklung der Umset-
zung der UN-KRK, 

 − die unabhängige Berichterstattung über Umset-
zungsbedarfe und hierauf basierende kinder- 
und jugendrechtsfundierte Politikberatung, 

 − die kontinuierliche Vernetzung mit zivilgesell-
schaftlichen Akteuren im Bereich der UN-KRK, 

 − die Förderung eines differenzierten und dis-
kriminierungsbewussten Verständnisses der 
UN-KRK bei allen an ihrer Umsetzung beteilig-
ten Akteuren.
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Die Prüfinhalte zur Einschätzung der kinder- 
und jugendrechtlichen Situation
Im dritten Berichtskapitel zu den Erkenntnissen 
der ersten Arbeitsphase wird zu jedem Indikator 
ein kompakter Bericht mit folgenden Prüfinhalten 
vorgestellt: 

 − Gewünschte Zielinformationen 
 − Erfüllung von staatlichen Verpflichtungen 
 − Methode des Monitorings und Beschreibung 

der Datenverfügbarkeit 
 − Zentrale Beobachtungen des Monitorings 

Nachfolgend werden die vier Prüfinhalte des  
Monitorings erläutert. 

1. Prüfinhalt: Gewünschte Zielinformationen
Für die erkenntnisbasierte Einschätzung der  
kinder- und jugendrechtlichen Situation in Hes-
sen wurden die im Konzept für ein unabhängiges 
Kinder- und Jugendrechte-Monitoring in Hessen 
(2022) identifizierten gewünschten Zielinformatio-
nen zur Hilfe genommen. Benannt wurden unter 
anderem folgende Zielinformationen: 

 − Das Vorhandensein einer kinder- und jugend-
rechtlichen Vorgabe (zum Beispiel die Veran-
kerung der Prinzipien der UN-KRK in der Hessi-
schen Landesverfassung)

 − Die Verbindlichkeit einer Vorschrift oder  
Maßnahme

 − Schwerpunkte von Kampagnen und Maßnah-
men (etwa bei Bildungsaktivitäten in den Ver-
waltungen des Landes und der Kommunen in 
Hessen)

 − Die drei Ebenen (Richtgrößen) der Disaggre-
gation nach kinder- und jugendrechtlichen  
Vorgaben: 1. Lebensräume (Richtgröße 
„Gebiet“): städtisch/ländlich, Land/Kom-
mune, Stadtform (Landgemeinde, Kleinstadt, 
Mittelstadt oder Landkreis/kreisfreie Stadt), 

23 Ausgangspunkt ist die folgende Gebietsstatistik in Hessen (Stand 01. April 2023): drei Regierungsbezirke mit 21 Landkreisen und 421 
Gemeinden, hiervon fünf kreisfreie Städte. Vgl. Weitere Informationen zum Gebiet Hessen auf der Website des Hessischen Statistischen 
Landesamts: https://statistik.hessen.de/unsere-zahlen/gebiet/informationen-zum-gebiet-in-hessen (abgerufen am 12.04.2023).

24 Kinder- und jugendrechtliches Monitoring adressiert, als Erkenntnisinteresse, die Überschneidung und das Zusammenwirken von verschie-
denen Alltagserfahrungen von Kindern und Jugendlichen. Hierzu zählen Erfahrungen mit Diskriminierung (etwa Rassismus) und Disparitä-
ten (zum Beispiel zwischen Stadt und Land). Mithilfe der Disaggregation nach Artikel 2 UN-KRK zudem können intersektionale Lebensrea-
litäten, etwa von Mädchen mit Migrationsgeschichte, die in ländlichen Regionen leben, besser in den Blick genommen werden. Vgl. UN, 
OHCHR (2018), S. 7–10.

25 In seiner Abschließenden Bemerkung zum kombinierten fünften und sechsten Staatenbericht Deutschlands aus dem Jahr 2022 (CRC/C/
DEU/CO/5-6) bringt der UN-Kinderrechtsausschuss zum Ausdruck, dass ein besonderer Schwerpunkt staatlicher Aktivitäten und Maß-
nahmen auf der Stärkung von Kindern und Jugendlichen aus vulnerablen Gruppen sowie in vulnerablen Situationen und Lebenslagen liegen 
sollte. Vgl. UN, Committee on the Rights of the Child (2022).

Landesteil (zum Beispiel Rhein-Main-Gebiet) 
sowie Region (Süd-, Ost-, Mittel- und Nordhes-
sen) und Regierungsbezirk (Darmstadt, Gie-
ßen und Kassel)23, 2. Gruppen von Kindern und 
Jugendlichen: zum Beispiel mit (familiärer)  
Migrationsgeschichte, Mädchen*Jungen sowie 
Kinder und Jugendliche mit Behinderungen24, 
3. Vulnerable Situationen und Lebenslagen von 
Kindern und Jugendlichen: etwa in der Kinder- 
und Jugendhilfe, in Armut lebend oder geflüch-
tet.25

2. Prüfinhalt: Erfüllung von staatlichen  
Verpflichtungen 
Darüber hinaus wurde für jeden Indikator geprüft, 
ob die staatlichen Pflichten (sogenannten Attri-
bute) der UN-KRK zur Umsetzung der Kinder- und 
Jugendrechte (etwa im Bereich der Bekanntma-
chung) erfüllt wurden. Schließlich braucht es kon-
krete Maßstäbe für staatliche Stellen, um die 
Umsetzung einzelner Kinder- und Jugendrechte 
greifbar zu machen. Mit der Ratifizierung der UN-
KRK durch die Bundesrepublik Deutschland haben 
sich auch die Länder zur Umsetzung der Konven-
tion verpflichtet. Damit ist auch Hessen durch 
die Pflichtbestimmungen adressiert. Die Pflicht-
bestimmungen zu den drei Startpunkten wurden 
bereits im Konzept für ein unabhängiges Kinder- 
und Jugendrechte-Monitoring in Hessen mittels 
einer normativen Auslese bestimmt. Nachfolgend 
werden die Pflichtbestimmungen zum Startpunkt 
1 Bekanntmachung erläutert.

https://statistik.hessen.de/unsere-zahlen/gebiet/informationen-zum-gebiet-in-hessen
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Die Pflicht, Kinder- und Jugendrechte auch in Hes-
sen bekannt zu machen, ergibt sich aus Artikel 42 
UN-KRK in Verbindung mit den Artikeln 4, 44 (6) 
UN-KRK. Diese besitzen als kinder- und jugend-
rechtliche Querschnittsaufgaben eine übergeord-
nete Stellung bei der Umsetzung der UN-KRK.

Aus Artikel 42 UN-KRK in Verbindung mit den 
Artikeln 4, 44 (6) UN-KRK wurden zwei Attribute 
(staatliche Verpflichtungen) mit folgenden Normin-
halten ausgelesen:

Die UN-Kinderrechtskonvention all gemein 
bekannt machen (engl.: widely known): 
Der Staat soll ein breites Bewusstsein für 
die Kinder- und Jugendrechte auf allen politi-
schen Ebenen und in der Gesamtgesellschaft 
schaffen, indem er geeignete und vielfältige 
Maßnahmen ergreift, um die UN-KRK, ihre vier 
Grundprinzipien sowie alle Schutz-, Fürsorge- 
und Beteiligungsrechte allgemein bekannt zu 
machen. Insbesondere soll die Konvention 
Kindern und Jugendlichen vorzugsweise dort 
bekannt gemacht werden, wo diese ihren 
Lebensmittelpunkt haben – in Bildungs- und 
Betreuungseinrichtungen – sowie bevorzugt 
über kinder- und jugendgerechte Medien. 
Die regelmäßigen Berichte des unabhängigen 
Kinder- und Jugendrechte-Monitorings müssen 
kinder- und jugendgerecht aufbereitet werden 
und für die Öffentlichkeit zugänglich sein. 

26 Die Notwendigkeit von Aktivitäten und Maßnahmen zur Umsetzung der UN-KRK in den Justizbehörden wird durch den UN-Kinderrechtsaus-
schuss in seiner Abschließenden Bemerkung zum kombinierten fünften und sechsten Staatenbericht Deutschlands (CRC/C/DEU/CO/5-6)  
explizit benannt. Dementsprechend stellt die Justiz einen zentralen Bezugspunkt des Kinder- und Jugendrechte-Monitorings in Hessen in 
Teilindex 3 (Politik, Verwaltung und Justiz) dar. Vgl. UN, Committee on the Rights of the Child (2022)

27 Vgl. Whalen / Lansdown (2022), S. 425–426.

Kinder- und Jugendrechtsbildung für 
Erwachsene sowie Kinder und Jugend-
liche: Wie erfolgreich Kinder- und Jugend-
rechte verwirklicht werden können, hängt 
auch vom Kenntnisstand über die Kinder- und 
Jugendrechte ab – nicht nur bei Kindern und 
Jugendlichen, sondern auch bei Entscheidungs-
träger*innen in der Zivilgesellschaft, Politik 
und Justiz26 sowie bei Eltern beziehungsweise 
Personensorgeberechtigten und den Fachkräf-
ten unterschiedlicher Professionen. Kinder- und 
Jugendrechtsbildung als elementarer Teil von 
Menschenrechtsbildung macht die Wirkungs-
weise der UN-KRK, ihrer Prinzipien und aller 
darin enthaltenen Schutz-, Fürsorge- und 
Beteiligungsrechte bekannt, stärkt hierdurch 
den Status von Kindern und Jugendlichen 
als Träger*innen von Menschenrechten und 
fördert den aktiven Einsatz für die Kinder- und 
Jugendrechte sowohl durch Kinder und Jugend-
liche selbst als auch durch Erwachsene. Die 
staatlichen Maßnahmen zur Bekanntmachung 
betreffend hat die Pflichtbestimmung zur 
Folge, dass Kinder- und Jugendrechte nicht 
nur vermittelt werden sollen. Die Kinder- und 
Jugendrechte sollen im Alltag insbesondere bei 
der Durchführung von geeigneten Maßnahmen 
gelebt werden. Kinder und Jugendliche sollen 
schließlich dazu ermächtigt werden, ihre eige-
nen Rechte tatsächlich wahrzunehmen.27  

3. Prüfinhalt: Methodik  
Ein transparentes Monitoring nach kinder- und 
jugendrechtlichen Vorgaben setzt Erläuterun-
gen zur Methodik (3), also zum Vorgehen der Prü-
fung voraus. Da Indikatoren quantitativ (objektiv 
wie subjektiv) oder qualitativ (objektiv wie subjek-
tiv) gemessen werden können, ergab sich je nach 
Art der Indikatoren ein unterschiedliches metho-
disches Vorgehen. Prüfangaben zur Methodik, 
einschließlich zur Datenverfügbarkeit, sowie zur 
Periodizität (das „Wann“, in welchem Intervall) und 
zur Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen (das 
„Wo“, etwa Kita und Schule) wurden für jeden Indi-
kator einzeln formuliert. 
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Gut zu wissen:  
quantitative und quali tative Indikatoren 

Quantitative Indikatoren können quantitativ, 
also in Form von statistischen Werten (etwa 
absolute Zahl oder Prozentangabe), erhoben 
werden. Quantitativ-objektive Hinweise sind 
direkt beobachtbar und verifizierbar (etwa An-
zahl von Schulabgänger*innen ohne Abschluss 
in Hessen), quantitativ-subjektive Hinweise hin-
gegen fungieren als Informationen in Form von 
Einschätzungen mit Rangordnung (etwa Be-
urteilung des Grades der Beteiligung durch die 
Selbstorganisationen von Kindern und Jugend-
lichen in Hessen). Auf der Ebene der Auswer-
tung können weitere statistische Maßzahlen 
wie Mittelwerte, Verteilungen und Indexzahlen 
zur Hilfe kommen, um Zielinformationen (etwa 
zu Disparitäten) zu erhalten. 

Qualitative Indikatoren geben einen qualita-
tiv-objektiven Hinweis auf direkt beobachtbare 
und verifizierbare Sachverhalte wie Fakten und 
Ereignisse (etwa Verankerung von Kinder- und 
Jugendrechten in der Hessischen Landesver-
fassung) oder fungieren als qualitativ-subjek-
tive Informationen in Form von erkenntnisba-
sierten Einschätzungen (etwa Einschätzung der 
Verankerung von Recht auf Beteiligung in der 
Hessischen Gemeindeordnung) 

28 Der erreichte Umsetzungsstand der Kinder- und Jugendrechte darf grundsätzlich nicht unterschritten werden, vgl. Holzscheiter, Stachursky, 
Stamm (2017). Ein erreichter und bereits bekannter Umsetzungsstand, wie etwa die Verankerung von Kinder- und Jugendrechten in der 
Hessischen Landesverfassung, sollte auf der Ebene der Indikatoren (hier Struktur-Indikator) weiterhin beobachtet werden. 

4. Prüfinhalt: Zentrale Beobachtungen des 
Monitorings
Zu den jeweiligen Indikatoren werden die wichtigs-
ten Beobachtungen zur Umsetzung der UN-KRK in 
wenigen Worten zusammengefasst. Als Grundlage 
der Beobachtung dienen die zu den Indikatoren 
erhobenen Daten, beispielsweise im Rahmen von 
Befragungen.  

Kinder- und jugendrechtliche Einschätzung: 
Zum Abschluss einer jeden Indikator-Prüfung wird 
eine Einschätzung auf Grundlage der Erkennt-
nisse aus der Beobachtung formuliert. Diese kann 
beinhalten, staatliche Bemühungen zur Umsetzung 
der UN-KRK fortzuführen oder zu intensivieren 
sowie Rückschritte bei der Umsetzung zu vermei-
den (Rückschrittsverbot).28 Im letzten Berichts-
kapitel werden wichtige Empfehlungen zentral 
zusammengeführt.   

Damit die wesentlichen Erkenntnisse der ersten 
Arbeitsphase auch mit einem „schnellen Blick“ 
nachvollzogen werden können, hat der vorliegende 
Bericht für alle Indikatoren eine klassische Ster-
nenbewertung durchgeführt.
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3 Erkenntnisse der ersten Arbeitsphase: 
die Bekanntmachung der Kinder- und 
 Jugendrechte in Hessen
Nachfolgend werden die Erkenntnisse der ersten 
Arbeitsphase zum Startpunkt 1 Bekanntmachung 
vorgestellt. In der vorausgegangenen Konzeptions-
phase wurden zum Startpunkt 1 drei Teilindizes 
mit insgesamt zehn Indikatoren auf den drei Ebe-
nen der Bekanntmachung von Kinder- und Jugend-
rechten entwickelt. Diese werden im Folgenden 
nacheinander vorgestellt, beginnend mit den Kin-
dern und Jugendlichen (Teilindex 1).

3.1 Bekanntmachung unter Kindern 
und Jugendlichen

3.1.1 Struktur-Indikator  
Verankerung von Kinder- und Jugendrechten in der 
Hessischen Landesverfassung

Während an der Spitze der Verwirklichung der  
Kinder- und Jugendrechte in Hessen die Bekannt-
machung von Kinder- und Jugendrechten unter 
Kindern und Jugendlichen steht, erhält die Hessi-
sche Landesverfassung als verfassungsrechtliche 
Grundlage für die staatliche Ordnung in Hessen 
eine besondere Aufmerksamkeit. Durch sie sollen 
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die strukturellen Voraussetzungen für die Bekannt-
machung von Kinder- und Jugendrechten geschaf-
fen werden. Mit Hilfe von Struktur-Indikatoren 
können die verpflichtenden Erfüllungsabsichten 
überprüft werden. Der Indikator „Verankerung von 
Kinder- und Jugendrechten in der Hessischen Lan-
desverfassung“ gilt für alle drei Teilindizes und 
damit für Kinder und Jugendliche, Erwachsene 
sowie Politik, Verwaltung und Justiz. 

Gewünschte Zielinformation: Das Monitoring 
interessiert, ob und wie die kinder- und jugend-
rechtlichen Normen der UN-KRK in der Hessi-
schen Landesverfassung verankert sind. So sollen 
mindestens die vier Grundprinzipien der UN-KRK, 
das Recht auf Nichtdiskriminierung (Artikel 2 UN-
KRK), das Kindeswohl (engl.: best interests of the 
child, Artikel 3 UN-KRK), das Recht auf persönli-
che Entwicklung (Artikel 6 UN-KRK) und das Recht 
auf Beteiligung (Artikel 12 UN-KRK) verankert sein.

Erfüllung von staatlichen Verpflichtungen:  
Der Indikator hat eine Relevanz zur Erfüllung der 
beiden Pflichtbestimmungen zur Bekanntmachung 
nach Artikel 42 UN-KRK in Verbindung mit den 
Artikeln 4, 44 (6) UN-KRK: die allgemeine Bekannt-
machung der UN-KRK sowie Kinder- und Jugend-
rechtsbildung.

Methode des Monitorings und Beschreibung 
der Datenverfügbarkeit: Einschätzung der Geset-
zeslage in Hessen als direkt beobachtbarer und 
verifizierbarer Sachverhalt durch die Monitoring-
Stelle UN-Kinderrechtskonvention. 

Zentrale Beobachtungen des Monitorings:  
Die vier Grundprinzipien der UN-KRK, die zentrale 
kinder- und jugendrechtliche Normen darstellen, 
sind in der Hessischen Landesverfassung veran-
kert. Der Gesetzestext in Artikel 4 (2) der Hessi-
schen Landesverfassung lautet wie folgt:

„Jedes Kind hat das Recht auf Schutz sowie auf 
Förderung seiner Entwicklung zu einer eigenver-
antwortlichen und gemeinschaftsfähigen Per-
sönlichkeit. Bei allen geeigneten Maßnahmen, 
die Kinder betreffen, ist das Wohl des Kindes ein 

29 Verfassung des Landes Hessen vom 1. Dezember 1946. Zuletzt geändert durch Gesetz vom 12. Dezember 2018 (GVBI. S. 752).
30 Vgl. Whalen / Lansdown (2022), S. 426–427.

wesentlich zu berücksichtigender Gesichtspunkt. 
Der Wille des Kindes ist in allen Angelegenheiten, 
die es betreffen, entsprechend seinem Alter und 
seiner Reife im Einklang mit den geltenden Ver-
fahrensvorschriften angemessen zu berücksich-
tigen.“29

Kinder- und jugendrechtliche 
 Einschätzung: 

Kinder- und Jugendrechte gehören in die Ver-
fassungen von Bund und Ländern. Der UN-Kin-
derrechtsausschuss begrüßt staatliche Maß-
nahmen, die die Sichtbarkeit von Kindern und 
Jugendlichen und den Respekt für ihre Rechte 
gesamtgesellschaftlich, also auch in den Ver-
waltungen, fördern.30 Die verfassungsrechtliche 
Verankerung von kinder- und jugendrechtlichen 
Normen zählt aus rechtlicher wie symbolischer 
Sicht zu den wirkmächtigen und geeigneten 
Maßnahmen des Landes, um die Subjektstel-
lung von Kindern und Jugendlichen als Rechte-
inhaber*innen klar zu formulieren. Die im Vor-
lauf der verfassungsrechtlichen Maßnahme 
durchgeführte Volksabstimmung in Hessen er-
öffnete darüber hinaus eine notwendige ge-
samtgesellschaftliche Debatte, um insbeson-
dere unter Erwachsenen eine Aufmerksamkeit 
für die Stärkung der Subjektstellung von Kin-
dern und Jugendlichen in Hessen zu schaffen. 
Die verfassungsrechtliche Verankerung ist in-
sofern auch als ein klares Bekenntnis der er-
wachsenen Zivilgesellschaft in Hessen zu den 
Kinder- und Jugendrechten zu sehen. Mit der 
strukturellen Maßnahme einer verfassungs-
rechtlichen Verankerung wurden zudem die op-
timalen Bedingungen für die Verwirklichung der 
Kinder- und Jugendrechte auf den Prozess- und 
Ergebnis-Ebenen geschaffen. Der Fokus sollte 
nun auf der Durchführung von geeigneten Maß-
nahmen zur Bekanntmachung (vgl. Prozess-In-
dikator) und der regelmäßigen Überprüfung 
ihrer Erfolge (vgl. Ergebnis-Indikator) liegen. Zu-
letzt sollte die hessische Rechtslage insgesamt 
fortlaufend beobachtet werden. Rückschritte 
sollen vermieden werden. 
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3.1.2 Struktur-Indikator 
Verankerung von kinder- und jugendrechtlichen 
Bildungszielen  

Durch die Normierung von kinder- und jugend-
rechtlichen Bildungszielen wird ein wichtiger Bei-
trag zur Bekanntmachung von Kinder- und Jugend-
rechten geleistet. Das Ziel einer Normierung ist 
zunächst, den Fachkräften und Verantwortlichen in 
den Bereichen Bildung, Betreuung und Erziehung, 
beispielsweise Erzieher*innen und Lehrer*innen, 
Kindertagespfleger*innen sowie Trägervereinen, die 
Kinder- und Jugendrechte bekannt zu machen.31 

Hiernach sollen die Bildungsziele den Kindern und 
Jugendlichen vermittelt und im Bildungs-, Betreu-
ungs- und Erziehungsalltag gelebt werden, um 
eine (Schul-)Kultur der Menschenrechte zu schaf-
fen. Die Normierung steht somit am Anfang einer 
alltäglichen Kinder- und Jugendrechtepraxis: Die 
Bildungsinhalte aller Bildungsstufen und -formen 
sollen im Sinne einer Bildung über, durch und 
für Kinder- und Jugendrechte auf die Kinder und 
Jugendlichen und ihre Rechte ausgerichtet sein 
(engl.: child-centred). Die Schlüsselnorm für diese 
(Schul-)Kultur der Menschenrechte ist das Prin-
zip der Nichtdiskriminierung aus Artikel 2 UN-KRK. 
Alle Schüler*innen sollen in einem diskriminie-
rungsbewussten Raum ohne Vorurteile, Rassismus 
und andere Formen von Diskriminierung in der 
Entwicklung ihrer Potenziale bestmöglich unter-
stützt werden (vgl. Menschenrechtsbildung durch 
Menschenrechte).32 Zudem sollen Kinder und 
Jugendliche dazu ermächtigt werden, selbst gegen 
Diskriminierung vorzugehen (vgl. Menschenrechts-
bildung für Menschenrechte).33 Dem UN-Kinder-
rechtsausschuss ist besonders wichtig, dass in 
Schulen explizit und aktiv für die Menschenrechte 
und gegen Diskriminierung vorgegangen wird.34 
Die Verankerung von kinder- und jugendrecht-
lichen Bildungszielen ist insofern kein „nice to 
have“ – es stellt die Bedingungen für die Verwirkli-
chung der Menschenrechte und insbesondere die 
Bekanntmachung von Kinder- und Jugendrechten 
in der Schule dar.

31 Vgl. UN, Committee on the Rights of the Child (2022).
32 Vgl. Artikel 3 (Kindeswohl, engl.: best interests of the child) und Artikel 6 (Recht auf Entwicklung) UN-KRK.
33 Vgl. Whalen / Lansdown (2022), S. 426–427.
34 Vgl. Lansdown / Covell / Vaghri (2022), S. 261–270.
35 Vgl. Lansdown / Covell / Vaghri (2022), S. 261–270.

Gewünschte Zielinformation: 
Das Monitoring interessiert das „Ob“ (Vorhanden-
sein) und „Wie“ (Ausgestaltung, beispielsweise 
implizit oder explizit) der Normierung aller kinder- 
und jugendrechtlichen Bildungsziele gemäß der 
UN-KRK. Für die Beobachtung ergeben sich fünf 
Cluster.
1. Die allgemeine Menschenrechtsbildung und 

spezifisch die Bildung zu Grundrechten in der 
Bundesrepublik Deutschland sowie zu Kin-
der- und Jugendrechten einschließlich ihrer 
Umsetzung, Wirkungsweisen und praktischen 
Nutzungsmöglichkeiten für die Kinder und 
Jugendlichen

2. Die Vermittlung von Beteiligungsrechten 
3. Die Vorbereitung auf die Teilhabe am gesell-

schaftlichen Leben.
4. Ethische Werte 
5. Die Bildungsziele nach Artikel 29 (1a-e) UN-

KRK

Erfüllung von staatlichen Verpflichtungen: 
Der Indikator hat eine Relevanz zur Erfüllung der 
beiden Pflichtbestimmungen zur Bekanntmachung 
nach Artikel 42 UN-KRK in Verbindung mit den 
Artikeln 4, 44 (6) UN-KRK: die allgemeine Bekannt-
machung der UN-KRK sowie Kinder- und Jugend-
rechtsbildung. 

Zudem ergeben sich bei der Verankerung von kin-
der- und jugendrechtlichen Bildungszielen wei-
tere Vorgaben aus Artikel 29 UN-KRK. Hiernach ist 
der Staat dazu angehalten, die kinder- und jugend-
rechtsfundierten Bildungsziele, Lehrpläne und Päd-
agogik in allen Bildungsformen und -stufen umzu-
setzen.35 

Der Indikator hat eine Relevanz zur Erfüllung von 
drei weiteren staatlichen Verpflichtungen (Gewähr-
leistungspflichten): Sicherstellung kinder- und 
jugendrechtsfundierter Bildungsziele (1), kin-
der- und jugendrechtsfundierte Kerncurricula (2) 
sowie kinder- und jugendrechtsfundierte Pädago-
gik (3). Eine normative Auslese von Artikel 29 UN-
KRK fand bereits im Rahmen der Konzeption des 
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Kinder- und Jugendrechte-Monitorings in Hessen 
statt.36 Im Folgenden werden die staatlichen Ver-
pflichtungen aus Artikel 29 UN-KRK erläutert.

Sicherstellung kinder- und jugendrechts-
fundierter Bildungsziele: Die in Artikel 29 
UN-KRK bestimmten Bildungsziele (etwa Ach-
tung vor den Menschenrechten) müssen in der 
Gesetzgebung, den Politiken und Maßnahmen 
der Regierung im Bereich Bildung berücksich-
tigt und im Monitoring geprüft werden. Schü-
ler*innen, Lehrkräfte und Eltern sollten die 
Möglichkeit zur Beschwerde haben, wenn sie 
die Verletzung von Bildungszielen erkennen. 

Kinder- und jugendrechtsfundierte  
Lehrpläne: Lehrpläne sollten für die Lebens-
wirklichkeit von Kindern und Jugendlichen 
relevant sein. Sie sollten Kinder und Jugend-
liche über die Wissensvermittlung hinaus quali-
fizieren und auf ein verantwortungsbewusstes 
Leben in einer freien Gesellschaft vorbereiten. 
Der UN-Kinderrechtsausschuss nennt darüber 
hinaus vermehrt akute Bildungsthemen, die 
in Lehrplänen aufgegriffen werden sollten: 
Gesundheit, Klimaschutz, Frieden/Konfliktlö-
sung und das Gemeinwohl fördernde Engage-
ment (engl.: civic participation).

Kinder- und jugendrechtsfundierte  
Pädagogik: Die Unterrichtsinhalte sollen die 
Schüler*innen ins Zentrum rücken (engl.: 
to centre) und stärken (engl.: to empower), 
weshalb Unterricht aus einer die Kinder- und 
Jugendrechte respektierenden Perspektive 
und mit entsprechenden Methoden und in 
einem die Kinder- und Jugendrechte achten-
den Umfeld zu erfolgen hat.37 Bildung muss 
Kinder und Jugendliche aktiv beteiligen, denn 
diese sollen Bildung (vor allem Kinder- und 
Jugendrechtsbildung) über die reine Wissens-
vermittlung hinaus alltäglich erfahren. Eine 
Qualifizierung zur kinder- und jugendrechtsfun-
dierten Pädagogik muss in der Aus-, Fort- und 
Weiterbildung von pädagogischen Fachkräften 

36 Vgl. DIMR (2022), S. 20.
37 Vgl. UN, Ausschuss für die Rechte des Kindes (2009), Ziff. 105–109, 132–136; UN, Ausschuss für die Rechte des Kindes (2001), Ziff. 8, 

15, 17–19.
38 „Um die systematische Qualitätsentwicklung an Schulen für alle Beteiligten zu unterstützen, stellt der HRS die orientierende Basis dar, 

auch für interne und gegebenenfalls externe Evaluationen“ (Hessisches Schulgesetz, § 98). Vgl. Hessisches Kultusministerium (2017).

erfolgen. Zur Qualitätsentwicklung in Bildungs-
einrichtungen braucht es ein inklusives und 
diskriminierungsbewusstes koordiniertes 
Handeln zwischen Eltern, Kindern und Jugend-
lichen, pädagogischen Fachkräften und der 
Bildungsverwaltung.

Methode des Monitorings und Beschreibung 
der Datenverfügbarkeit: 
Folgende öffentlich zugänglich Zieldokumente der 
Normierung wurden als relevant identifiziert und 
hinsichtlich einer Verankerung von Bildungszielen 
analysiert: 

 − Der Hessische Referenzrahmen Schulqualität 
(HRS), 

 − das Hessische Schulgesetz sowie 
 − die hessischen Kerncurricula für die Sekundar-

stufe I sowie für die gymnasiale Oberstufe: Am 
Beispiel der maßgeblichen Orientierungstexte 
zu den Kerncurricula (Sekundarstufe 1) und der 
Konzeptionen der Kerncurricula (gymnasiale 
Oberstufe) für die Fächer Deutsch, Geschichte, 
Ethik, Philosophie, Politik und Wirtschaft sowie 
Religion hat die Monitoring-Stelle UN-Kinder-
rechtskonvention die Verankerung der kinder- 
und jugendrechtlichen Normen systematisch 
ausgewertet.

Zentrale Beobachtungen des Monitorings: 

Hessischer Referenzrahmen Schulqualität 
(HRS):38 
Für die systematische Qualitätsentwicklung an 
Schulen hat die Hessische Landesregierung den 
Hessischen Referenzrahmen Schulqualität mit sie-
ben Qualitätsbereichen entwickelt. In seiner aktu-
ell fünften Fassung (Stand: August 2022) werden 
kinder- und jugendrechtliche Entwicklungsziele 
identifiziert. So werden im Qualitätsbereich 5 
(Schulkultur) des HRS die Kinder- und Jugend-
rechte als Teil der Kernaufgabe der Schule mit für 
Schüler*innen und Fachkräfte wahrnehmbaren 
Prozessen verstanden. Kinder- und Jugendrechte, 
insbesondere die Beteiligungsrechte, stellen hier 
wichtige förderliche Anhaltspunkte zur Erfüllung 
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von Dimensionen und Kriterien für gute Schule 
dar.39  Die explizite Nennung der UN-KRK sowie 
der Verweis auf die darin enthaltenen Kinder- und 
Jugendrechte stärken das Verständnis einer kin-
der- und jugendrechtsfundierten Schulkultur. 

Nachfolgend erfolgt eine kurze Darstellung der 
Normierung von kinder- und jugendrechtlichen 
Bildungszielen in den Begleittexten zu den hessi-
schen Kerncurricula für die Sekundärstufe I (maß-
gebliche Orientierungstexte) sowie für die gymna-
siale Oberstufe (Konzeption der Kerncurricula).

Normierung in den maßgeblichen Orientie-
rungstexten zum Kerncurriculum Sekundar-
stufe I für die Fächer Deutsch, Ethik, 
 Geschichte, Religion sowie Politik und Wirt-
schaft:

 − Die allgemeine Menschenrechtsbildung und 
spezifisch die Bildung zu Grundrechten in der 
Bundesrepublik Deutschland sowie zu Kin-
der- und Jugendrechten einschließlich ihrer 
Umsetzung, Wirkungsweisen und praktischen 
Nutzungsmöglichkeiten für die Kinder und 
Jugendlichen: In einigen geistes- und gesell-
schaftsbezogenen Fächern (unter anderem 
Ethik, Geschichte, Politik und Wirtschaft) sind 
die Menschenrechte als solche und die Kin-
derrechte nur teilweise (Fach Ethik) explizit 
benannt. Orientierungshilfen zu Umsetzung, 
Wirkungsweisen und praktischen Nutzungs-
möglichkeiten der Kinder- und Jugendrechte 
für die Kinder und Jugendlichen werden nicht 
gegeben. 

 − Die Vermittlung von Beteiligungsrechten: 
Die Beteiligungsrechte nach Artikel 12 UN-KRK 
werden ausschließlich im Fach Politik und Wirt-
schaft thematisiert und dies lediglich implizit 
im Rahmen der Demokratieerziehung.

 − Die Vorbereitung auf die Teilhabe am gesell-
schaftlichen Leben: Ausschließlich im Fach 
Geschichte wird die Teilhabe von Kindern und 
Jugendlichen am gesellschaftlichen Leben 
explizit thematisiert.  

 − Ethische Werte: In allen geistes- und gesell-
schaftsbezogenen Fächern (unter anderem 
Ethik, Geschichte, Politik und Wirtschaft) 

39 Die Kriterien sind „Eingebundenheit“ im Sinne einer inklusiven Schule sowie die „Demokratieerziehung“, vgl. https://lehrkraefteakademie.
hessen.de/sites/lehrkraefteakademie.hessen.de/files/2022-10/hessischer-referenzrahmen-schulqualitaet_fuenfte-ueberarbeitete_ 
fassung_2022.pdf.

werden ethische Werte expliziert thematisiert. 
Eine Zusammenführung mit den Menschen-
rechten findet beispielsweise im Fach Ethik 
statt. 

 − Die Bildungsziele nach Artikel 29 (1a-e) UN-
KRK: In allen geistes- und gesellschaftsbezoge-
nen Fächern (unter anderem Ethik, Geschichte, 
Politik und Wirtschaft) werden die kinder- und 
jugendrechtlichen Bildungsziele lediglich impli-
zit thematisiert. In einigen Fächern (etwa Poli-
tik und Wirtschaft, Ethik und Katholische Reli-
gion) wird die Achtung vor der Umwelt im 
Sinne des Artikel 29 (1e) UN-KRK vermittelt.

Normierung in den Konzeptionen der Kern-
curricula für die Fächer Deutsch, Ethik, Evan-
gelische Religion, Geschichte, Katholische 
Religion, Philosophie, Politik und Wirtschaft 
in der gymnasialen Oberstufe: 

 − Die allgemeine Menschenrechtsbildung und 
spezifisch die Bildung zu Grundrechten in der 
Bundesrepublik Deutschland sowie zu Kin-
der- und Jugendrechten einschließlich ihrer 
Umsetzung, Wirkungsweisen und praktischen 
Nutzungsmöglichkeiten für die Kinder und 
Jugendlichen: In den Fächern Ethik und Poli-
tik und Wirtschaft werden die Menschenrechte 
lediglich implizit thematisiert. Verweise auf die 
Kinder- und Jugendrechte tauchen nicht auf. 
Die Bildung zu den Grundrechten ist ein aus-
drücklicher Bestandteil des Unterrichts im 
Fach Politik und Wirtschaft. 

 − Die Vermittlung von Beteiligungsrechten: Eine 
explizite und rechtebasierte Vermittlung zum 
Thema Beteiligung von Kindern und Jugendli-
chen ist bei keinem der ausgewerteten Kon-
zepte ersichtlich. Allerdings wird in allen 
Fächern (einschließlich Deutsch und Religio-
nen) das Thema Teilhabe im Kontext von Demo-
kratie als überfachliche Kompetenz themati-
siert.  

 − Die Vorbereitung auf die Teilhabe am gesell-
schaftlichen Leben: Im Rahmen der Vermitt-
lung von überfachlichen Kompetenzen (etwa 
sozialen Kompetenzen) werden in allen ausge-
werteten Fächern zivilgesellschaftliche Teilhabe 
und Engagement thematisiert.  

https://lehrkraefteakademie.hessen.de/sites/lehrkraefteakademie.hessen.de/files/2022-10/hessischer-referenzrahmen-schulqualitaet_fuenfte-ueberarbeitete_
fassung_2022.pdf
https://lehrkraefteakademie.hessen.de/sites/lehrkraefteakademie.hessen.de/files/2022-10/hessischer-referenzrahmen-schulqualitaet_fuenfte-ueberarbeitete_
fassung_2022.pdf
https://lehrkraefteakademie.hessen.de/sites/lehrkraefteakademie.hessen.de/files/2022-10/hessischer-referenzrahmen-schulqualitaet_fuenfte-ueberarbeitete_
fassung_2022.pdf
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 − Ethische Werte: Ethische Werte werden in allen 
ausgewerteten Fächern als überfachliche Kom-
petenzen verstanden und im Kontext von wer-
tebewussten Haltungen thematisiert. 

 − Die Bildungsziele nach Artikel 29 (1a-e) UN-
KRK: Eine explizite und rechtebasierte Themati-
sierung der Bildungsziele nach Artikel 29 (1a-e) 
UN-KRK ist nicht ersichtlich. In allen ausgewer-
teten Fächern werden die Bildungsziele aller-
dings als überfachliche Kompetenzen etwa im 
Kontext von Nachhaltigkeit, Globalisierung, 
Selbstbestimmung und Interkulturalität ledig-
lich implizit thematisiert.

Normierung im Hessischen Schulgesetz: 
In seiner Abschließenden Bemerkung zum kom-
binierten fünften und sechsten Staatenbericht 
der Bundesrepublik Deutschland (CRC/C/DEU/
CO/5-6) stellt der UN-Kinderrechtsausschuss 
fest, dass lediglich in den Schulgesetzen von drei 
Ländern die Kinder- und Jugendrechte sowie die 
Menschenrechte explizit normiert sind.40 Im Hes-
sischen Schulgesetz (SchulG HE 2017) ist die 
Menschenrechtsbildung in § 6 (Unterrichtsfä-
cher, Lernbereiche und Aufgabengebiete) explizit 
als besondere Bildungs- und Erziehungsaufgabe 
der Schulen verankert. Kinder- und Jugendrechte 
sowie die Menschenrechte als Auftrag der hes-
sischen Schulen sind im Schulgesetz allerdings 
nicht explizit benannt. Kinder- und jugendrechtli-
che Bildungsziele nach Artikel 29 UN-KRK sind an 
den folgenden Stellen lediglich implizit verankert:41 

In „Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule“ 
(§ 2): 

 − Menschen- und Grundrechtsbildung 
 − Vorbereitung auf die Teilhabe
 − Ethische Werte
 − Bildungsziele nach Artikel 29 (1a-e) UN-KRK

In „Unterrichtsfächer, Lernbereiche und Aufgaben-
gebiete“ (§ 6): 

 − Menschenrechtsbildung (explizit)
 − Ethische Werte 

40 Nach Artikel 42 in Verbindung mit den Artikeln 4, 44(6) sollten die Abschließenden Bemerkungen des UN-Kinderrechtsausschusses im Ver-
tragsstaat sowohl unter Erwachsenen als auch unter Kindern und Jugendlichen verbreitet werden. Vgl. UN, Committee on the Rights of the 
Child (2022).

41 Vgl. Hessisches Kultusministerium (2017).

Kinder- und jugendrechtliche 
 Einschätzung: 

Durch strukturelle Maßnahmen sollte garan-
tiert werden, dass die Kinder- und Jugend-
rechte insbesondere bei den Rechteinhaber*in-
nen ausdrücklich bekannt gemacht werden. 
Hierfür wurden in Hessen auf allen geprüften 
Ebenen (unter anderem Sekundarstufe I sowie 
gymnasiale Oberstufe) die kinder- und jugend-
rechtlichen Bildungsziele vielfältig, aber nicht 
durchgängig explizit, verankert. 

Der ausdrückliche Bezug auf die Menschen-
rechtsbildung und auf die Kinder- und Ju-
gendrechte sind ein wesentlicher Beitrag zur 
Förderung der Entwicklung einer Kultur der 
Menschenrechte. Folgerichtig wurden durch 
die explizite Normierung der Menschenrechts-
bildung im Hessischen Schulgesetz und der 
UN-KRK im HRS sowie einer teilweise expliziten 
Normierung der kinder- und jugendrechtlichen 
Bildungsziele in den hessischen Kerncurricula 
die kinder- und jugendrechtlichen Anforderun-
gen der UN-KRK angegangen.

Für zwei der drei staatlichen Verpflichtungen 
(Sicherstellung kinder- und jugendrechtsfun-
dierter Bildungsziele und kinder- und jugend-
rechtsfundierte Kerncurricula) gibt es demnach 
einen positiven Trend zu verzeichnen. Eine er-
kenntnisbasierte Einschätzung zur Erfüllung 
der dritten Pflichtbestimmung mit der Mes-
sung einer kinder- und jugendrechtsfundier-
ten Pädagogik im alltäglichen Schulunterricht 
erweist sich allerdings als schwierig. Es soll 
aber an dieser Stelle darauf verwiesen werden, 
dass der UN-Kinderrechtsausschuss das Pro-
jekt der Kinder- und Jugendrechte-Schulen in 
Deutschland, von denen in Hessen mehr als 30 
bestehen, als vorbildhafte Initiativen der Men-
schenrechtsbildung (siehe Prozess-Indikator im 
Teilindex Politik, Verwaltung und Justiz) im ge-
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rade abgeschlossenen Staatenberichtsverfah-
ren gelobt hat.42 

Diese und andere vielfältige Angebote stel-
len sicherlich einen guten Zugang zu allen Bil-
dungseinrichtungen dar, um zu gewährleisten, 
dass Kinder und Jugendliche tatsächlich zur 
UN-KRK sowie zu den darin enthaltenen Kinder- 
und Jugendrechten unterrichtet werden. Zudem 
kann die Förderung aktueller alters- und grup-
penspezifischer Materialien für die Menschen-
rechtsbildung, auch für Fachkräfte im Bildungs-
wesen, die den Respekt und die Wertschätzung 
für Vielfalt fördern, einen wichtigen Beitrag im 
Sinne der Bekanntmachung der UN-KRK leisten. 

3.1.3 Prozess-Indikator
Kampagnen und Maßnahmen der Hessischen Lan-
desregierung zur Bekanntmachung von Kinder- 
und Jugendrechten unter Kindern und Jugendli-
chen in Hessen

Neben den strukturellen Voraussetzungen braucht 
es regelmäßige und wiederholte Maßnahmen des 
Landes (vgl. Prozess-Indikator), um die Kinder- und 
Jugendrechte bekannt zu machen. Hierzu zählen 
Kampagnen und Maßnahmen sowie Politikgestal-
tungen (etwa Budgets). Von zentraler Bedeutung 
ist, dass durch die staatlichen Bemühungen alle 
Kinder und Jugendlichen in Hessen adressiert wer-
den. 

Alle Kinder und Jugendliche in Hessen haben, 
ungeachtet eventuell vorliegender sprachlicher 
Hindernisse, das Recht auf Kenntnis über die Kin-
der- und Jugendrechte.  Der UN-Kinderrechtsaus-
schuss betont in seiner Abschließenden Bemer-
kung zum kombinierten fünften und sechsten 
Staatenbericht der Bundesrepublik Deutschland 
(CRC/C/DEU/CO/5-6) gegenüber der Bundes-
regierung die Notwendigkeit von regelmäßigen 
alters- und gruppenspezifischen Aktivitäten und 
Maßnahmen zur systematischen Bekanntmachung 

42 Vgl. UN, Committee on the Rights of the Child (2022).
43 Vgl. UN, Committee on the Rights of the Child (2022).
44 Geeignete Kampagnen und Maßnahmen für die weiteren Adressat*innen der UN-KRK wurden mit Hilfe der Teilindizes 2 (Erwachsene) und 3 

(Politik, Verwaltung und Justiz) systematisch beobachtet. 

der Kinder- und Jugendrechte unter allen Adres-
sat*innen der UN-KRK:43  

 − Unter Kindern und Jugendlichen (primäre 
Adressat*innen)

 − Unter Erwachsenen, insbesondere Eltern bezie-
hungsweise Personensorgeberechtigten sowie 
Zivilgesellschaft und Öffentlichkeit

 − In Politik, Verwaltung und Justiz, insbesondere 
unter den Entscheidungsträger*innen und allen 
Berufsgruppen, die mit Kindern und Jugendli-
chen arbeiten 

Auch die Durchführung von kinder- und jugend-
rechtlichen Aktivitäten und Maßnahmen zur För-
derung des Kenntnisstandes der UN-KRK unter 
den Adressat*innen der UN-KRK stellen mehrtei-
lige Prozess-Indikatoren im Konzept für ein unab-
hängiges Kinder- und Jugendrechte-Monitoring in 
Hessen (2022) dar. Im Folgenden wird der Pro-
zess-Indikator zu Kampagnen und Maßnahmen der 
Landesregierung zur Bekanntmachung von Kin-
der- und Jugendrechten unter Kindern und Jugend-
lichen in Hessen geprüft.44

Gewünschte Zielinformationen: 
Das Monitoring interessiert, welche Kampagnen 
und Maßnahmen die Landesregierung durchge-
führt hat, um die Kinder- und Jugendrechte den 
Kindern und Jugendlichen in Hessen bekannt zu 
machen. Darüber hinaus interessiert das Monito-
ring, ob die kinder- und jugendrechtlichen Kampa-
gnen und Maßnahmen altersgerecht durchgeführt 
wurden, welche Schwerpunkte beziehungsweise 
Kinder- und Jugendrechte diese Kampagnen und 
Maßnahmen zum Gegenstand hatten und wel-
che Kinder und Jugendlichen in Hessen adressiert 
 wurden.  

Erfüllung von staatlichen Verpflichtungen: 
Der Indikator hat eine Relevanz zur Erfüllung der 
beiden Pflichtbestimmungen zur Bekanntma-
chung nach Artikel 42 UN-KRK in Verbindung mit 
den Artikeln 4, 44 (6) UN-KRK (1. die allgemeine 
Bekanntmachung der UN-KRK und 2. Kinder- und 
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Jugendrechtsbildung) sowie der ersten Pflicht-
bestimmung zum Recht auf freie Meinungsbil-
dung und Meinungsäußerung nach Artikel 13 
UN-KRK: der Zugang zu Informationen. Hiernach 
haben Kinder und Jugendliche das Recht, nach 
Information zu suchen und diese zu erhalten. Der 
Zugang zu Informationen für Kinder und Jugend-
liche sollte vor allem in den Fällen sichergestellt 
sein, in denen Informationen zur Verwirklichung 
der Kinder- und Jugendrechte im Allgemeinen und 
zur Meinungsbildung im Besonderen beitragen. 
Die Bereitstellung von Informationen zu den Kin-
der- und Jugendrechten liegt im staatlichen Ver-
antwortungsbereich.45   

Zudem spielt bei Maßnahmen, die Kinder und 
Jugendliche explizit adressieren, die Berücksichti-
gung der vier kinder- und jugendrechtlichen Prinzi-
pien (Artikel 2, 3, 6, 12 UN-KRK), eine besondere 
Rolle.   

Methode des Monitorings und Beschreibung 
der Datenverfügbarkeit: 
Die Monitoring-Stelle UN-Kinderrechtskonven-
tion hat im Jahr 2023 zur Prüfung der kinder- 
und jugendrechtlichen Kampagnen und Maß-
nahmen eine Abfrage bei den Verwaltungen 
der Kommune und des Landes durchgeführt. Je 
nach Datenverfügbarkeit wurden die Kampag-
nen und Maßnahmen nach den Bestimmungen 
in Artikel 2 UN-KRK sowie nach Vorgaben des 

45 Vgl. Lansdown / Vaghri (2022), S. 69.

UN-Kinderrechtsausschusses zur Bekanntma-
chung von Kinder- und Jugendrechten disaggre-
giert. So konnte unter anderem nachvollzogen 
werden, ob Kinder und Jugendliche aus vulne-
rablen Gruppen oder in vulnerablen Situationen 
adressiert wurden. 

Zentrale Beobachtungen des Monitorings: 
Sofern möglich wurden kinder- und jugendrecht-
liche Kampagnen und Maßnahmen für alle Kalen-
derjahre des Monitoring-Intervalls systematisch 
beobachtet und ausgewertet.

Die Monitoring-Stelle befragte die Verwaltungen 
der Kommunen und des Landes zudem, ob diese 
Informationen zu den Kinder- und Jugendrechten 
für die verschiedenen Zielgruppen der UN-KRK 
bereitstellte: Kinder und Jugendliche, Erwachsene 
(insbesondere Eltern beziehungsweise Personen-
sorgeberechtigte), die Zivilgesellschaft sowie die 
eigene Verwaltung. Die vorliegenden Ergebnisse 
mit Blick auf Informationen zu den Kinder- und 
Jugendrechten für Kinder und Jugendliche: Ledig-
lich 35,4 Prozent der Kommunen stellen Informa-
tionen für diese Zielgruppe bereit. Von den sie-
ben Ministerien, die an der Befragung teilnahmen, 
stellte nur ein Ministerium Informationen bereit 
(Hessisches Ministerium für Soziales und Integ-
ration). Auffällig ist die Disparität zwischen Stadt 
und Land, denn die Bereitstellung von Informatio-
nen fällt in den kleinen Gebietskörperschaften, 

Bereitstellung von Informationen zu Kinder- und Jugendrechten für Kinder und Jugendliche

Kinder und Jugendliche Anteil absolut

Landgemeinde (n=31) 16,10% 5

Kleinstadt (n=92) 33,70% 31

Groß-/Mittelstadt (n=26) 57,70% 15

Landkreis/kreisfreie Stadt (n=12) 50,00% 6

Kommunen (n=161) 35,40% 57

Ministerium (n=7) 14,30% 1

Anmerkung: Dargestellt ist der prozentuale Anteil der Ja-Antworten. 
Quelle: Befragung der Hessen Agentur (2023)
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insbesondere in den Landgemeinden (16,1 Pro-
zent), sehr viel geringer aus als in den größeren 
Gebietskörperschaften. 

Kinder- und jugendrechtliche 
 Einschätzung: 

Im Monitoring-Intervall gab es viele geeignete 
Kampagnen und Maßnahmen zur Bekanntma-
chung der Kinder- und Jugendrechte in Hessen, 
die großflächig Kinder und Jugendliche adres-
siert haben.  
Geeignete Kampagnen und Maßnahmen zur 
Bekanntmachung der Kinder- und Jugendrechte 
unter Kindern und Jugendlichen sollten regel-
mäßig, altersgerecht und zielgruppenspezifisch 
durchgeführt werden. Dabei ist darauf zu ach-
ten, dass Kinder und Jugendlichen aus vulne-
rablen Gruppen (zum Beispiel Kinder mit Be-
hinderungen) sowie in vulnerablen Situationen 
(beispielsweise geflüchtete Jugendliche) durch 
zusätzliche bedarfsorientierte Kampagnen und 
Maßnahmen (etwa mehrsprachig) explizit ad-
ressiert werden. Nur Maßnahmen zur Bekannt-
machung, die das Recht auf Nichtdiskriminie-
rung (Artikel 2 UN-KRK) umsetzen, können 
sicherstellen, dass alle Kinder und Jugendli-
chen in Hessen von ihren Rechten erfahren 
und diese wahrnehmen können. Zudem wird 
hierdurch die Einhaltung der in Artikel 4 (2) der 
Hessischen Landesverfassung garantierten vier 
kinder- und jugendrechtlichen Prinzipien aus 
der UN-KRK (Artikel 2, 3, 6, 12) gefördert. 

Der nachfolgende Ergebnis-Indikator zum 
Bekanntheitsgrad der UN-KRK unter Kindern und 
Jugendlichen kann sodann Hinweise auf den Erfolg 
der Kampagnen und Maßnahmen liefern.

3.1.4 Ergebnis-Indikator
Bekanntheitsgrad der UN-Kinderrechtskonvention 
unter Kindern und Jugendlichen in Hessen
Am Ende einer jeden kinder- und jugendrecht-
lichen Maßnahme steht die Prüfung, ob staatliche 
Maßnahmen die intendierten Erkenntnisse zeigen 
(Ergebnis-Indikator). Das Ziel von Maßnahmen zur 
Bekanntmachung ist, die UN-KRK und die darin 
enthaltenen Kinder- und Jugendrechte unter allen 
Kindern und Jugendlichen in Hessen explizit und 
gruppenspezifisch bekannt zu machen. 

Vor dem Hintergrund der hohen und übergeord-
neten Bedeutung der Kenntnis über die Kinder- 
und Jugendrechte für die Verwirklichung aller Kin-
der- und Jugendrechte hatte die Monitoring-Stelle 
UN-Kinderrechtskonvention gemeinsam mit ihrem 
Projekt-Beirat drei Indikatoren zum Bekanntheits-
grad der UN-KRK in Hessen entwickelt.

Gewünschte Zielinformationen: 
Das Monitoring interessiert, ob die Kinder- und 
Jugendlichen in Hessen die UN-KRK und die darin 
enthaltenen Kinder- und Jugendrechte mindestens 
dem Namen nach kennen und ob sie sich darin 
gar gut auskennen. 

Erfüllung von staatlichen Verpflichtungen: 
Der Indikator hat eine Relevanz zur Erfüllung der 
beiden Pflichtbestimmungen zur Bekanntma-
chung nach Artikel 42 UN-KRK in Verbindung mit 
den Artikeln 4, 44 (6) UN-KRK: die allgemeine 
Bekanntmachung der UN-KRK sowie Kinder- und 
Jugendrechtsbildung. Zudem spielt bei Indikato-
ren, die Kinder und Jugendliche explizit adres-
sieren, die Berücksichtigung der vier kinder- und 
jugendrechtlichen Prinzipien (Artikel 2, 3, 6, 12 
UN-KRK), eine besondere Rolle.  
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Methode des Monitorings und Beschreibung 
der Datenverfügbarkeit:
Zur Feststellung der Bekanntheit der UN-KRK 
unter Kindern und Jugendlichen hat die Monito-
ring-Stelle UN-Kinderrechtskonvention zu Beginn 
des Jahres 2023 eine Online-Erhebung durchge-
führt. Zur Überprüfung eines weiteren Ergebnis-
Indikators im Teilindex 2 (Bekanntmachung der 
UN-KRK unter Erwachsenen) wurde zudem eine 
Befragung unter Erwachsenen umgesetzt. Neben 
der Bekanntheit der UN-KRK wurden dabei weiter-
gehende Informationen zu den Kinder- und Jugend-
rechten, insbesondere den Beteiligungsrechten, 
erhoben:

Die Größe der Stichprobe (n) betrug 1040 Erwach-
sene sowie über 683 Kinder und Jugendliche. Mit 
der Befragung wurde das Politikforschungsinstitut 
Kantar Public beauftragt. Die befragten Erwach-
senen wurden über eine Quotenstichprobe nach 
Alter und Geschlecht aus einem offline generier-
ten Online-Access-Panel rekrutiert. Die Kinder und 
Jugendlichen wurden über die elterlichen Haus-
halte gewonnen. Berücksichtigt wurden somit 
Haushalte mit Internetanschluss. Das Problem der 
fehlenden Zufallsauswahl im Online-Access-Panel 
wird durch die Quotierung bestimmter Merk-
male und anschließende Gewichtung verringert. 
Aus kinder- und jugendrechtlicher Sicht steht die 
Repräsentativität der Erhebung nicht im Zentrum 
der Prüfung, denn ein kinder- und jugendrechts-
fundiertes Monitoring interessiert im Besonderen 
die Disaggregation von Ergebnissen (etwa nach 
Altersgruppe, Bildungsstand und Gebietskörper-
schaft). 

46 Vgl. DKHW (2018), S. 9–10.

Die aktuelle Erhebung erlaubt einen Vergleich mit 
der Studie des Deutschen Kinderhilfswerk (DKHW) 
von 2018, da dort eine ähnliche Erhebungsme-
thode und Rekrutierung umgesetzt wurde.46 

Zentrale Beobachtungen des Monitorings: 
Knapp ein Vierteil der befragten Kinder und 
Jugendlichen im Alter von 10 bis 18 Jahren  
(24 Prozent) besitzt nach eigener Einschätzung ein 
gutes Wissen über die in der UN-KRK festgeschrie-
benen Kinder- und Jugendrechte. Die jeweilige 
Mehrheit kennt diese Rechte demzufolge nur dem 
Namen nach (56 Prozent der Kinder/Jugendli-
chen). Jedem fünften befragten Kind oder Jugendli-
chen (20 Prozent) sind diese gesetzlichen Bestim-
mungen gänzlich unbekannt. 

Die vorliegenden Ergebnisse weichen damit positiv 
von den Zahlen der Vergleichsuntersuchung des 
DKHW für ganz Deutschland im Jahr 2018 (Kinder-
report Deutschland 2018) ab. In Hessen sind den 
befragten Kindern und Jugendlichen die Kinder- 
und Jugendrechte bekannter als im bundeswei-
ten Vergleich fünf Jahre zuvor (DIMR 2023: 24 Pro-
zent; DKHW 2018: 16 Prozent). 

Mädchen (25 Prozent) sowie die Befragten im 
Alter von 15 bis 18 Jahren (28 Prozent) zeigen 
sich etwas häufiger über die Kinder- und Jugend-
rechte gut informiert als Jungen (23 Prozent) und 
Befragte im Alter von 10 bis 14 Jahren (21 Pro-
zent). Weiterführende und berufsbildende Schulen 
schneiden besser ab (24–27 Prozent) als Grund-
schulen (22 Prozent). 

Bekanntheitsgrad der UN-KRK unter Kindern und Jugendlichen (in Prozent)
Kinder und Jugendliche

kenne mich ganz gut aus 24

nur dem Namen nach bekannt 56

unbekannt 14

weiß nicht 6

Grafik: Kantar Public (2023)
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Erwähnenswert ist darüber hinaus, dass der 
Bekanntheitsgrad unter den befragten Kindern 
und Jugendlichen im ländlichen und kleinstädti-
schen Raum geringer ausfällt (17-21 Prozent) als 
in Kommunen mit mindestens 20.000 Einwohnern 
(30-31 Prozent).

Der primäre Ort der Informationsvermittlung unter 
den befragten Kindern und Jugendlichen ist die 

47 Die beiden Informationsquellen, Beauftragte*r und Büro, wurden von den Befragten möglicherweise als synonym verstanden. Erfahrungs-
gemäß bestehen die beiden Strukturen in den Kommunen nicht gleichzeitig. 

Schule (81 Prozent). Danach folgen die Sozialen 
Medien (32 Prozent), wie beispielsweise Instagram 
und YouTube. Platz Drei belegen die Eltern bezie-
hungsweise Personensorgeberechtigten (30 Pro-
zent). Kinder- und Jugendbeauftragte sowie Kin-
der- und Jugendbüros werden bei den befragten 
Kindern und Jugendlichen für die Informationsver-
mittlung nur recht selten genannt (2–4 Prozent).47 

Bekanntheitsgrad der UN-KRK unter Kindern und Jugendlichen  
(in Prozent), disaggregiert nach Einwohner*innen im Wohnort

Kinder und Jugendliche „kenne mich ganz gut aus“

Gesamt 24

< 5.000 Einwohner 17

5.000 < 20.000 E. 21

20.000 < 100.000 E. 30

100.000 E. und mehr 31

Grafik: Kantar Public (2023)

Bekanntheitsgrad der UN-KRK unter Kindern und Jugendlichen  
(in Prozent), disaggregiert nach Alter, Geschlecht und Schulform

Kinder und Jugendliche „kenne mich ganz gut aus“

Gesamt 24

10-14 Jahre 21

15-18 Jahre 28

Männlich 23

Weiblich 25

Grundschule 22

Weiterführ. Schule 24

Berufsbildende Schule 27

Grafik: Kantar Public (2023)
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Kinder- und jugendrechtliche  
Einschätzung: 

Der UN-Kinderrechtsausschuss hat 2022 in 
seiner Abschließenden Bemerkung zum kom-
binierten fünften und sechsten Staatenbericht 
der Bundesrepublik Deutschland (CRC/C/
DEU/CO/5-6) noch einmal seine Sorge über 
den geringen Kenntnisstand der UN-KRK unter 
Kindern und Jugendlichen in der Bundesrepub-
lik Deutschland ausgedrückt. Neben der expli-
ziten Aufnahme der Menschenrechtsbildung in 
die Lehrpläne, auch von relevanten Berufsgrup-
pen, empfiehlt der Ausschuss, Maßnahmen zur 
Öffentlichkeitsarbeit und Sensibilisierung fort-
zuführen und zu fördern.48 

48 Vgl. UN, Committee on the Rights of the Child (2022), Ziff. 12.

Es lässt sich nicht herleiten, ob es einen direk-
ten Zusammenhang zwischen der Tatsache, 
dass die Bekanntheit der UN-KRK bei Kindern 
und Jugendlichen in Hessen etwas höher liegt 
als im bundesweiten Vergleich fünf Jahre zu-
vor, und der Normierung im Hessischen Schul-
gesetz oder einzelnen Kampagnen von Landes-
ministerien gibt oder nicht. Es lässt sich jedoch 
sicher feststellen, dass die Schule mit Abstand 
der zentrale Vermittlungsort für die Bekannt-
machung der UN-KRK bei Kindern und Jugend-
lichen ist. Aus kinder- und jugendrechtlicher 
Sicht sollte daher sichergestellt werden, dass 
die Kinder- und Jugendrechte in allen Alters- 
und Klassenstufen und Schulformen vermit-
telt werden. Die Landesebene könnte mittels 
Förderung aktueller alters- und gruppenspezi-

Informationsquellen für die Kinder- und Jugendrechte unter Kindern und 
Jugendlichen (in Prozent)

Kinder und Jugendliche "kenne mich ganz gut aus"/ 
"nur dem Namen nach bekannt"

in der Schule 81

über die Sozialen Medien (bspw. TikTok, YouTube) 32

von den Eltern 30

im Fernsehen, Radio 18

von Freunden oder Freundinnen 14

über Bücher, Kinder- oder Jugendzeitschriften 10

über Kampagnen (bspw. Plakate in der Stadt, 
Weltkindertag)

10

in der Freizeit / über meine Hobbys  5

von einem/einer Kinder- und Jugendbeauftragten 4

von einem Kinder- und Jugendbüro  2

Sonstiges  1

Weiß nicht  2 

Grafik: Kantar Public (2023)
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fischer Materialien für die Menschenrechtsbil-
dung einen wichtigen Beitrag leisten, um den 
Bekanntheitsgrad der Kinder- und Jugendrechte 
unter Kindern und Jugendlichen zu erhöhen.

Auch lässt sich feststellen, dass im Allgemei-
nen in den größeren Gebietskörperschaften mit 
hoher Bevölkerungsdichte und umfangreichen 
verfügbaren Mitteln der Bekanntheitsgrad der 
UN-KRK unter Kindern und Jugendlichen höher 
liegt als in den hessischen Kleinstädten und 
Gemeinden. Durch koordiniertes Handeln zwi-
schen Land und Kommunen mittels Maßnah-
men (wie beispielsweise Handreichungen, Bil-
dungsmaßnahmen und Informationsmaterial 
zum Kinder- und Jugendrechte-Mainstreaming) 
könnten Gebietskörperschaften in ganz Hessen 
darin unterstützt werden, die UN-KRK unter 
Kindern und Jugendlichen weiter aktiv bekannt 
zu machen. 

Ziel jeglicher Maßnahmen sollte es sein, dass 
auch Kindern und Jugendlichen aus vulnerab-
len Gruppen (etwa geflüchteten Kindern) und 
in vulnerablen Situationen (etwa Schulabgän-
ger*innen ohne Abschluss) die Kinder- und Ju-
gendrechte bekannt sind. 

3.2 Bekanntmachung unter 
Erwachsenen

3.2.1 Prozess-Indikator
Kampagnen und Maßnahmen der Hessischen  
Landesregierung zur Bekanntmachung von Kinder- 
und Jugendrechten unter Erwachsenen allgemein 
in Hessen

Gewünschte Zielinformationen: 
Das Monitoring interessiert, mit welchen Kam-
pagnen und Maßnahmen die Landesregierung 
die Kinder- und Jugendrechte unter Erwachsenen 
bekannt gemacht hat. Das Monitoring unterschei-
det dabei zwischen Erwachsenen und Erwachse-
nen, die im Kontext von Politik, Verwaltung und 
Justiz verortet sind. Auf Letztere wird im Teilindex 
3 des Startpunkts eingegangen. 

Erfüllung von staatlichen Verpflichtungen: 
Der Indikator hat eine Relevanz zur Erfüllung der 
beiden Pflichtbestimmungen zur Bekanntmachung 
nach Artikel 42 UN-KRK in Verbindung mit den 
Artikeln 4, 44 (6) UN-KRK: die allgemeine Bekannt-
machung der UN-KRK sowie Kinder- und Jugend-
rechtsbildung.
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Methode des Monitorings und Beschreibung 
der Datenverfügbarkeit:
Durch eine Abfrage bei der Landesregierung wur-
den die Kampagnen und Maßnahmen für alle 
Kalenderjahre des Intervalls (2018–2022) abge-
fragt. Sofern möglich, wurden Kampagnen und 
Maßnahmen nach verschiedenen Gruppen von 
Erwachsenen disaggregiert.

Zentrale Beobachtungen des Monitorings: 
Die Monitoring-Stelle UN-Kinderrechtskonvention 
befragte die Verwaltungen der Kommunen und 
des Landes, ob diese Informationen für die Ziel-
gruppe der Erwachsenen, das heißt Erwachsene 
im Allgemeinen, Eltern beziehungsweise Personen-
sorgeberechtigte und die Zivilgesellschaft, bereit-
stellte. 

Während mehr als ein Drittel der hessischen Kom-
munen (35,4 Prozent) Informationen für Kinder 
und Jugendliche bereitstellte (siehe Prozess-Indi-
kator beim Teilindex 1), war diese Maßnahme bei 
der Zielgruppe der Erwachsenen sehr viel geringer 
zu verzeichnen: 

 − Erwachsene allgemein: 12,4 Prozent
 − Eltern beziehungsweise Personensorgeberech-

tigte: 17,4 Prozent
 − Zivilgesellschaft: 11,8 Prozent

Obgleich die Anzahl der Kommunen, die 
Informationen für Eltern beziehungsweise 

Personensorgeberechtigte bereitstellen, erfreuli-
cherweise höher ausfällt, bestehen bei allen Ziel-
gruppen Verbesserungspotenziale. Es gibt auch 
hier eine erkennbare Stadt-Land-Disparität, denn 
die Bereitstellung von Informationen für alle Ziel-
gruppen der Erwachsenen fällt in kleineren 
Gebietskörperschaften, insbesondere in den Land-
gemeinden, geringer aus. 

Auffällig ist zudem, dass nur ein kleiner Teil der 
Verwaltungen des Landes (1–2 Ministerien) Infor-
mationen für diese Zielgruppen bereitstellten. 

Kinder- und jugendrechtliche  
Einschätzung: 

Den Empfehlungen des UN-Kinderrechtsaus-
schuss folgend sollten geeignete Kampagnen 
und Maßnahmen zur Sensibilisierung von Eltern 
beziehungsweise Personensorgeberechtigten 
in spezifischen Lebensbereichen regelmäßig 
und disaggregiert durchgeführt werden. Hierzu 
gehören die Kinder- und Jugendrechte auf ge-
waltfreie Erziehung und die Gesundheitsförde-
rung von Kindern und Jugendlichen. Alle Mittel 
sollten ausgeschöpft werden, um alle Eltern be-
ziehungsweise Personensorgeberechtigte zu 
erreichen: Hierzu gehören auch mehrsprachige 
Kampagnen und Maßnahmen zur Bekanntma-
chung der Kinder- und Jugendrechte. 

Bereitstellung von Informationen zu Kinder- und Jugendrechten

Zivilgesellschaft Erwachsene Eltern

Anteil absolut Anteil absolut Anteil absolut

Landgemeinde (n=31) 6,50% 2 6,50% 2 9,70% 3

Kleinstadt (n=92) 8,70% 8 12,00% 11 14,10% 13

Groß-/Mittelstadt 
(n=26)

19,20% 5 15,40% 4 30,80% 8

Landkreis/kreisfreie 
Stadt (n=12)

33,30% 4 25,00% 3 33,30% 4

Kommunen (n=161) 11,80% 19 12,40% 20 17,40% 28

Ministerium (n=7) 28,60% 2 28,60% 2 14,30% 1

Anmerkung: Dargestellt ist der prozentuale Anteil der Ja-Antworten. 
Quelle: Befragung der Hessen Agentur (2023)
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3.2.2 Ergebnis-Indikator
Bekanntheitsgrad der UN-Kinderrechtskonvention 
unter Erwachsenen allgemein in Hessen

2018 stimmten 89 Prozent der erwachsenen hes-
sischen Wähler*innen für die Verankerung der 
vier Prinzipien der UN-KRK in die Hessische Lan-
desverfassung. Aus kinder- und jugendrecht-
licher Sicht ist dies ein sehr bedeutungsvoller 
Hinweis auf die Relevanz der Kinder- und Jugend-
rechte bei Erwachsenen. Damit die Kinder- und 
Jugendrechte in Hessen verwirklicht werden kön-
nen, müssen vor allem die Erwachsenen die Kin-
der- und Jugendrechte kennen. Während die pri-
mären Adressat*innen der UN-KRK die Kinder und 
Jugendlichen sind, sollte das staatliche Handeln 
im Bereich der Kinder- und Jugendrechte die Ziel-
gruppe Erwachsene stets mitadressieren. 

Die Zielgruppe der Erwachsenen wurde dabei 
nach kinder- und jugendrechtlichen Vorgaben dis-
aggregiert, um eine effektive Beobachtung und 
Einschätzung zu ermöglichen: Erwachsene (allge-
mein), Eltern beziehungsweise Personensorgebe-
rechtigte sowie die Zivilgesellschaft

Gewünschte Zielinformationen: 
Das Monitoring interessiert, ob Erwachsene, ins-
besondere Eltern beziehungsweise Personensor-
geberechtigte, die UN-KRK und die darin enthal-
tenen Kinder- und Jugendrechte mindestens dem 
Namen nach kennen. Bei Eltern beziehungsweise 
Personensorgeberechtigten interessiert im Beson-
deren, ob diese über spezifisches Wissen zur 

49 Siehe Ergebnis-Indikator „Bekanntheitsgrad der UN-Kinderrechtskonvention unter Kindern und Jugendlichen in Hessen“ (Teilindex 1, Kapitel 3.1).

UN-KRK, etwa über das Kinderrecht auf gewalt-
freie Erziehung, verfügen. 

Erfüllung von staatlichen Verpflichtungen: 
Der Indikator hat eine Relevanz zur Erfüllung der 
beiden Pflichtbestimmungen zur Bekanntmachung 
nach Artikel 42 UN-KRK in Verbindung mit den 
Artikeln 4, 44 (6) UN-KRK: die allgemeine Bekannt-
machung der UN-KRK sowie Kinder- und Jugend-
rechtsbildung.

Methode des Monitorings und Beschreibung 
der Datenverfügbarkeit: 
Neben der Bekanntheit der UN-KRK bei Kindern 
und Jugendlichen hat die Monitoring-Stelle UN-
Kinderrechtskonvention Anfang des Jahres 2023 
auch die Bekanntheit der UN-KRK unter Erwach-
senen im Rahmen einer Online-Erhebung abge-
fragt.49

Zentrale Beobachtungen des Monitorings: 
23 Prozent der befragten Erwachsenen besitzen 
nach eigener Einschätzung ein gutes Wissen über 
die in der UN-KRK festgeschriebenen Kinder- und 
Jugendrechte. 72 Prozent der befragten Erwachse-
nen kennen die Kinder- und Jugendrechte nur dem 
Namen nach. Jedem zwanzigsten Erwachsenen ab 
18 Jahren (5 Prozent) sind die Bestimmungen aus 
der UN-KRK gänzlich unbekannt.

Unter den Erwachsenen erweisen sich vor allem 
die Befragten zwischen 30 und 59 Jahren als mit 
den bestehenden Kinder- und Jugendrechten ver-
traut (52 Prozent), also jene Altersgruppen, bei 
denen der Anteil von Haushalten mit Kindern 

Bekanntheitsgrad der UN-KRK unter Erwachsenen (in Prozent)
Erwachsene

kenne mich ganz gut aus 23

nur dem Namen nach bekannt 72

unbekannt 3

weiß nicht 2

Grafik: Kantar Public (2023)
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überdurchschnittlich groß ist und bei denen damit 
auch mehr Berührungspunkte zum Thema Kinder- 
und Jugendrechte bestehen können. Demgegen-
über geben nur 20 Prozent der 18- bis 29-Jähri-
gen und 19 Prozent der Personen ab 60 Jahren 
an, gut darüber Bescheid zu wissen. Die weibli-
chen Befragten sind nach eigenen Angaben deut-
lich häufiger über dieses Thema informiert als die 
männlichen (26 Prozent gegenüber 19 Prozent). 
Das diesbezügliche Wissen nimmt zudem spür-
bar mit dem Bildungsniveau der Befragten zu: 
Während nur jeder Zehnte mit Haupt- oder Volks-
schulabschluss besonders gut über das Thema 

Bescheid weiß (12 Prozent), sind es unter den 
Befragten mit mittlerem Bildungslevel 22 Prozent 
und mit Abitur 27 Prozent.

Eltern beziehungsweise Personensorgeberechtigte 
haben mehr Kenntnis über die Kinder- und Jugend-
rechte (27 Prozent) als Erwachsene ohne Kinder 
und Jugendliche im Haushalt (18 Prozent). 

Als Informationsquellen für die Kinder- und 
Jugendrechte dienen dem überwiegenden Teil 
der befragten Erwachsenen das Fernsehen und 
Radio (58 Prozent). Weit dahinter liegen auf Platz 

Bekanntheitsgrad der UN-KRK unter Erwachsenen (in Prozent), 
 disaggregiert nach Eltern mit bzw. ohne Kinder

Erwachsene "kenne mich ganz gut aus"

Gesamt 23

mit Kindern 0-18 Jahre 27

ohne Kinder 0-18 Jahre 18

Grafik: Kantar Public (2023)

Bekanntheitsgrad der UN-KRK unter Erwachsenen (in Prozent), 
 disaggregiert nach Alter, Geschlecht und Schulabschluss 

Erwachsene „kenne mich ganz gut aus“

Gesamt 23

18-29 Jahre 20

30-44 Jahre 26

45-59 Jahre 26

60+ Jahre 19

Männlich 19

Weiblich 26

Haupt-/Volkschule 12

Mittlere Reife/POS 22

Abitur/Fachhochschule 27

Grafik: Kantar Public (2023)



ERKENNTNISSE DER ERSTEN ARBEITSPHASE: DIE BEKANNTMACHUNG DER KINDER- UND  JUGENDRECHTE IN HESSEN 39

2 die Bücher und Zeitungen (33 Prozent) sowie die 
Sozialen Medien (23 Prozent). Kampagnen zu den 
Kinder- und Jugendrechten (etwa Weltkindertag) 
sind eher unbekannt (18 Prozent).

Kinder- und jugendrechtliche  
Einschätzung: 

Die Ergebnisse der aktuellen Befragung wei-
chen auch bei den Erwachsenen positiv von 
den Zahlen der Vergleichsuntersuchung des 
DKHW (Kinderreport Deutschland 2018) ab. In 
Hessen sind den befragten Erwachsenen die 
Kinder- und Jugendrechte deutlich bekannter 
als im bundesweiten Durchschnitt (DIMR 2023: 
23 Prozent; DKHW 2018: 12 Prozent). Auch die 
Anzahl der befragten Erwachsenen, denen die 
Kinder- und Jugendrechte gänzlich unbekannt 
sind, fällt sehr viel geringer aus (DIMR 2023:  
5 Prozent; DKHW 2018: 12 Prozent).  
 
Dies ist ein erfreulicher Trend, den es aus kin-
der- und jugendrechtlicher Perspektive weiter 
auszubauen und fortzuführen gilt. Schließlich 
spielen Erwachsene, insbesondere über Eltern 

beziehungsweise Personensorgeberechtigte 
und Entscheidungsträger*innen in der Verwal-
tung sowie Fachkräfte in Bildung, Betreuung 
und Erziehung, eine entscheidende Rolle bei 
der Weitergabe von Informationen über die Kin-
der- und Jugendrechte an Kinder und Jugend-
liche. Daher sollte auch der Bekanntheitsgrad 
unter den Erwachsenen regelmäßig erhoben 
und disaggregiert ausgewertet werden. Im  
Fokus der Erhebung sollten dabei jene Erwach-
senen stehen, die tagtäglich mit Kindern und 
Jugendlichen zu tun haben: Eltern beziehungs-
weise Personensorgeberechtigte sowie die Ent-
scheidungsträger*innen in der Verwaltung. 

Informationsquellen für die Kinder- und Jugendrechte unter Erwachsenen 
(in Prozent) 

Erwachsene "kenne mich ganz gut aus" /  
"nur dem Namen nach bekannt"

im Fernsehen, Radio 58

über Bücher, Zeitungen, Zeitschriften 33

über die Sozialen Medien (bspw. YouTube) 23

im Rahmen meiner beruflichen Qualifizierung 
bzw. meiner Arbeit

20

in der Kita oder Schule meiner Kinder 19

über Kampagnen (bspw. Plakate in der Stadt, 
Weltkindertag)

18

Sonstiges 4

Weiß nicht  7

Grafik: Kantar Public (2023)
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3.3 Bekanntmachung in Politik,  
Verwaltung und Justiz 

Politik, Verwaltung und Justiz gehören zu der drit-
ten Zielgruppe der UN-KRK. Damit diese sich 
auf eine kinder- und jugendrechtsbewusste Poli-
tik ausrichten kann, müssen ihr die Kinder- und 
Jugendrechte bekannt sein. 

Die Monitoring-Stelle UN-Kinderrechtskonvention 
interessieren bei der Beobachtung sowohl die Ver-
waltungen auf Landesebene als auch auf kom-
munaler Ebene, etwa in Landkreisen. Auf Lan-
desebene interessieren die Monitoring-Stelle im 
Besonderen die Bekanntheit der UN-KRK bei der 
Landesverwaltung sowie alle geeigneten Kampa-
gnen und Maßnahmen der Landesregierung zur 
Bekanntmachung der Kinder- und Jugendrechte 
unter den Verwaltungen des Landes. 

3.3.1 Prozess-Indikator
Vorhandensein von Gesetzes- und Maßnahmen-
Folgen-Abschätzungen für Kinder und Jugendliche 
in Hessen

50 Vgl. Ruggiero, Roberta (2022b). 

Gesetze und Maßnahmen von Verwaltungen müs-
sen stets mit den Interessen von Kindern und 
Jugendlichen vereinbar sein.50 Zu den Maßnahmen 
gehören im Besonderen amtliche und behördliche 
Maßnahmen sowie Regelungsentwürfe. Der vorlie-
gende Prozess-Indikator nimmt ein unabhängiges 
Prüfinstrument mit einem mehrstufigen Verfahren 
in den Blick: die Gesetzes- und Maßnahmen-Fol-
genabschätzung durch das Land. 

Gewünschte Zielinformationen: 
Das Monitoring interessiert, ob die Folgen von 
Gesetzen und Maßnahmen der Verwaltungen auf 
Landesebene für die Kinder und Jugendlichen kin-
der- und jugendrechtsfundiert abgeschätzt wer-
den. Zudem sind kommunale Aktivitäten Teil der 
Beobachtung, da Aktivitäten und Maßnahmen auf 
ihre Vereinbarkeit mit den Kinder- und Jugendrech-
ten geprüft worden sein könnten. 

Erfüllung von staatlichen Verpflichtungen: 
Der Indikator hat eine Relevanz zur Erfüllung der 
beiden Pflichtbestimmungen zur Bekanntma-
chung nach Artikel 42 UN-KRK in Verbindung mit 
den Artikeln 4, 44 (6) UN-KRK: die allgemeine 
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Bekanntmachung der UN-KRK sowie Kinder- und 
Jugendrechtsbildung.

Methode des Monitorings und Beschreibung 
der Datenverfügbarkeit: 
Einschätzung zum Vorhandensein von kinder- und 
jugendrechtsfundierten Abschätzungen von Geset-
zesfolgen und geeigneten Maßnahmen der Verwal-
tungen für Kinder und Jugendliche.  

Zentrale Beobachtungen des Monitorings: 
Auf Landesebene besteht kein unabhängiges Prüf-
instrument, das beabsichtigte wie nicht beabsich-
tigte Auswirkungen von Gesetzesvorhaben und 
Maßnahmen auf Kinder und Jugendliche sichtbar 
macht und hierfür sensibilisiert. 

Kinder- und jugendrechtliche 
 Einschätzung: 

Die Prüfung von Gesetzen ist grundsätzlich 
eine Aufgabe der für die entsprechenden The-
men zuständigen Fachministerien. Die Be-
wertung von Gesetzesvorhaben erfolgt in den 
fachbezogenen Gremien wie zum Beispiel dem 
Landesjugendhilfeausschuss Hessen. Um die 
Auswirkungen von Gesetzesvorhaben und ge-
eigneten Maßnahmen auf die Lebensrealitäten 
von Kindern und Jugendlichen sichtbar zu ma-
chen und alle Verwaltungsebenen hierfür zu 
sensibilisieren, sollte zudem ein unabhängiges 
Prüfinstrument mit einem mehrstufigen Ver-
fahren entwickelt werden. Bei der Entwicklung 
eines solchen Prüfinstruments sind Kinder und 
Jugendliche entsprechend den Vorgaben nach 
Artikel 12 UN-KRK zu beteiligen. 

Der UN-Kinderrechtsausschuss nennt die Ge-
setzesfolgenabschätzung (child rights impact 
assesment) neben dem unabhängigen Moni-
toring, der kinder- und jugendrechtsbasierten 
Datenerhebung, der Koordination des Regie-
rungshandelns durch eine*n Kinder- und Ju-
gendbeauftragte*n und der Ausstattung der 
UN-KRK mit Verfassungsrang als einen der 
strukturellen Baustein unter den Grundsätzli-
chen Umsetzungsmaßnahmen (general measu-
res of implementation).51 

51 UN, Committee on the Rights of the Child (2015): S. 4.
52 UN, Committee on the Rights of the Child (2015): S. 4.

Vorbildhaft ist die Prüfung von Gesetzesvorha-
ben auf ihre Auswirkungen auf Kinder und Ju-
gendliche sowie die Sensibilisierung für eine 
kinder- und jugendgerechte Gesetzgebung 
durch das „Kompetenzzentrum Jugend-Check“ 
auf Bundesebene. Die Organisation für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
hat dieses Prüfinstrument als gutes Beispiel für 
Gesetzes- und Maßnahmen-Folgen-Abschät-
zung betont. Träger des Projekts ist das unab-
hängige Deutsche Forschungsinstitut für öf-
fentliche Verwaltung (FÖV). Gefördert wird das 
Kompetenzzentrum durch das Bundesministe-
rium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. 
Es ist Teil der Jugendstrategie der Bundesregie-
rung.  

Seit 2022 gibt es auch in Thüringen dieses 
Prüfinstrument: Die Projektstelle Jugend-Check 
Thüringen (ProJCT) ist wie das Kompetenzzent-
rum Jugend-Check ein Projekt des FÖV. Hessen 
könnte mit dem Baustein einer Gesetzesfolgen-
abschätzung einen weiteren wichtigen Schritt 
für eine bessere Verwirklichung der UN-KRK 
gehen. Es wäre damit das erste Land, indem 
alle „General Measures of implementation“ an-
gegangen würden.52 

3.3.2 Prozess-Indikator
Kampagnen und Maßnahmen zur Bekannt-
machung von Kinder- und Jugendrechten in der 
Verwaltung auf Landesebene

Die Landesverwaltungen sollten im Besonde-
ren eine Rechenschaft über ihren Einsatz für die 
Umsetzung der UN-KRK ablegen. Geeignete Kam-
pagnen und Maßnahmen zur Bekanntmachung der 
Kinder- und Jugendrechte in den Verwaltungen auf 
Landesebene stärken die Sichtbarkeit von Kindern 
und Jugendlichen sowie den Respekt vor ihren 
Rechten und das Bewusstsein für diese Rechte. 



ERKENNTNISSE DER ERSTEN ARBEITSPHASE: DIE BEKANNTMACHUNG DER KINDER- UND  JUGENDRECHTE IN HESSEN42

Gewünschte Zielinformationen: 
Das Monitoring interessieren alle geeigneten Kam-
pagnen und Maßnahmen, einschließlich aller 
kinder- und jugendrechtlichen Aktivitäten und 
Angebote in der Fort- und Weiterbildung der Ver-
waltungen auf Landesebene.  

Erfüllung von staatlichen Verpflichtungen: 
Der Indikator hat eine Relevanz zur Erfüllung der 
beiden Pflichtbestimmungen zur Bekanntmachung 
nach Artikel 42 UN-KRK in Verbindung mit den 
Artikeln 4, 44 (6) UN-KRK: die allgemeine Bekannt-
machung der UN-KRK sowie Kinder- und Jugend-
rechtsbildung.

Methode des Monitorings und Beschreibung 
der Datenverfügbarkeit: 
Für vier Indikatoren einschließlich des vorlie-
genden Prozess-Indikators wurden mittels einer 
Online-Befragung Daten für das Monitoring-Inter-
vall erhoben. Erkenntnisse wurden nach Kalender-
jahren, Themenfeldern und Zielgruppen der UN-
KRK, insbesondere mit Blick auf vulnerable Kinder 
und Jugendliche, disaggregiert. 

Zentrale Beobachtungen des Monitorings: 
Neben der Bereitstellung von Informationen und 
Materialien sind Bildungsmaßnahmen geeig-
nete Mittel der Kinder- und Jugendrechtsbildung. 

Fort- und Weiterbildung, die das Bewusstsein 
für die Interessen und Rechte von Kindern und 
Jugendlichen stärkt, sollte daher auch für die Mit-
arbeiter*innen aller Verwaltungsebenen der Kom-
munen und des Landes angeboten werden. Die 
Monitoring-Stelle UN-Kinderrechtskonvention 
befragte aus diesem Grunde die Verwaltungen der 
Kommunen und des Landes nach Bildungsmaß-
nahmen für ihre Mitarbeiter*innen im Monitoring-
Intervall (2018– 2022). 

Fast ein Drittel der Kommunen (30,9 Prozent) 
führte im Monitoring-Intervall Bildungsaktivitäten 
für die eigenen Mitarbeiter*innen durch. Die Dis-
parität zwischen Stadt und Land wird hier beson-
ders deutlich, da in allen Gebietskörperschaften 
vergleichsweise mehr als doppelt so viele Bil-
dungsaktivitäten durchgeführt wie in den Land-
gemeinden (9,4 Prozent). Außerdem führten im 
Monitoring-Intervall nur zwei von sieben an der 
Befragung teilnehmenden Ministerien Bildungs-
maßnahmen durch. 

Interessant ist, dass die Kommunen im Monito-
ring-Intervall mehr Bildungsaktivitäten durchführ-
ten, als dass sie Informationen zu den Kinder- und 
Jugendrechten für die eigene Verwaltung bereit-
stellten.

Bildungsmaßnahmen für die Mitarbeiter*innen der hessischen Verwaltungen

Ja Nein

Anteil absolut Anteil absolut

Landgemeinde (n=32) 9,40% 3 90,60% 29

Kleinstadt (n=92) 30,40% 28 69,60% 64

Groß-/Mittelstadt (n=26) 53,80% 14 46,20% 12

Landkreis/kreisfreie Stadt (n=12) 41,70% 5 58,30% 7

Kommunen (n=162) 30,90% 50 69,10% 112

Ministerium (n=7) 28,60% 2 71,40% 5

Quelle: Befragung der Hessen Agentur (2023)
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Nur ein kleiner Teil der Kommunen (16,8 Prozent) 
stellte Informationen zu den Kinder- und Jugend-
rechten explizit für die eigene Verwaltung zur Ver-
fügung. Darüber hinaus stellten lediglich zwei 
Ministerien Informationen für die eigene Landes-
verwaltung zur Verfügung. Die Stadt-Land-Dispari-
tät fällt bei der Zielgruppe der eigenen Verwaltung 
größer aus als bei den anderen Zielgruppen: eine 
Landgemeinde (3,2 Prozent) stellte Informationen 
für die eigene Verwaltung bereit. Zudem stellten 
weniger als die Hälfte der größeren Gebietskör-
perschaften, insbesondere Groß- und Mittelstädte 
(34,6 Prozent), Informationen zur Verfügung.

Ein weiterer Weg der Wissensvermittlung und Sen-
sibilisierung innerhalb der Verwaltungen von Land 
und Kommunen ist mittels Kampagnen und Maß-
nahmen zu den Kinder- und Jugendrechten gege-
ben. Die Monitoring-Stelle UN-Kinderrechtskon-
vention interessierte es daher, ob die Kommunen 
und Ministerialverwaltungen an den vielfältigen 
Kampagnen und Maßnahmen der Landesregie-
rung zur Bekanntmachung der Kinder- und Jugend-
rechte im Monitoring-Intervall (2018–2022) teilge-
nommen haben.

Die Ergebnisse zeigen, dass nur ein kleiner 
Teil der Kommunen (16,4 Prozent) an Kampag-
nen und Maßnahmen teilnahm. Auffällig ist die 

Teilnahme an Kampagnen und Maßnahmen der Hessischen Landesregierung  
zur Bekanntmachung der Kinder- und Jugendrechte im Zeitraum 2018–2022

Ja Nein

Anteil absolut Anteil absolut

Landgemeinde (n=31) 6,50% 2 93,50% 29

Kleinstadt (n=90) 11,10% 10 88,90% 80

Groß-/Mittelstadt (n=26) 26,90% 7 73,10% 19

Landkreis/kreisfreie Stadt (n=12) 58,30% 7 41,70% 5

Kommunen (n=159) 16,40% 26 83,60% 133

Landesministerien (n=7) 42,90% 3 57,10% 4

Quelle: Befragung der Hessen Agentur (2023)

Bereitstellung von Informationen zu den Kinder- und Jugendrechten  
für die eigene Verwaltung

Ja Nein

Anteil absolut Anteil absolut

Landgemeinde (n=31) 3,20% 1 96,80% 30

Kleinstadt (n=92) 13,00% 12 87,00% 80

Groß-/Mittelstadt (n=26) 34,60% 9 65,40% 17

Landkreis/kreisfreie Stadt (n=12) 41,70% 5 58,30% 7

Kommunen (n=161) 16,80% 27 83,20% 134

Ministerium (n=7) 28,60% 2 71,40% 5

Quelle: Befragung der Hessen Agentur (2023)
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Stadt-Land-Disparität, denn die Teilnahme in den 
kleinen Gebietskörperschaften, insbesondere in 
den Landgemeinden (6,5 Prozent), fällt sehr gering 
aus. Eine geringe Teilnahme an den Kampagnen 
und Maßnahmen der Landesregierung ist auch bei 
den eigenen Landesministerien zu verzeichnen 
(42,9 Prozent).     

Kinder- und jugendrechtliche 
 Einschätzung: 

Die Ergebnisse zeigen einen dringlichen Hand-
lungsbedarf: Es bedarf der stärkeren Bereit-
stellung von Informationen und Materialien in 
den Verwaltungen in allen Gebietskörperschaf-
ten. Durch die Bereitstellung von kinder- und 
jugendrechtlichen Materialien (etwa Handrei-
chungen, Bildungsmaßnahmen und Informa-
tionsmaterial zum Kinder- und Jugendrechte-
Mainstreaming in der Verwaltung) könnte das 
Land eine positive Entwicklung gerade mit 
Blick auf die kleineren Gebietskörperschaften 
befördern. 

Um die Berücksichtigung der Interessen und 
Rechte von Kindern und Jugendlichen nach Ar-
tikel 3 UN-KRK (Kindeswohl) in Verbindung mit 
Artikel 12 UN-KRK (Recht auf Beteiligung) zu 
stärken und alle Verwaltungsebenen insgesamt 
für die Kinder- und Jugendrechte zu sensibilisie-
ren, sollten Informationen zu den Kinder- und 
Jugendrechten für alle Landesverwaltungen be-
reitgestellt werden. Informationen sollten min-
destens die UN-KRK und die in ihr verbrieften 
Kinder- und Jugendrechte sowie die vier kinder- 
und jugendrechtlichen Prinzipien vermitteln. 
Kampagnen und Maßnahmen sollten dabei 
nicht nur die Leitungskräfte erreichen, sondern 
alle Mitarbeiter*innen, die sich mit den Ange-
legenheiten von Kindern und Jugendlichen be-
schäftigten. 

3.3.3 Prozess-Indikator
Umsetzung der UN-KRK in den Kommunen 

Die erste Arbeitsphase des Monitorings hat 
sowohl die Landesverwaltungen als auch die 
Kommunen gleichermaßen in den Blick genom-
men, denn die Kinder- und Jugendrechte sind auf 
allen politischen Ebenen zu verwirklichen. Der 

Kommune kommt bei der Erfüllung kinder- und 
jugendrechtlicher Anforderungen eine besondere 
Rolle zu, da sie der lebensnahe Ort für Kinder und 
Jugendliche ist. Der vorliegende Indikator nimmt 
im Besonderen die Bemühungen der Kommunen 
zur Umsetzung der UN-KRK in den Blick.  

Gewünschte Zielinformationen:
Das Monitoring interessiert, wie die UN-KRK im 
Monitoring-Intervall auf kommunaler Ebene umge-
setzt wurde. Zudem gibt das Monitoring einen Hin-
weis darauf, ob Unterschiede in der Umsetzung 
bestehen, etwa nach Lebensräumen (städtisch/
ländlich), Stadtform (Landgemeinde, Kleinstadt, 
Mittelstadt, Landkreis/kreisfreie Stadt) oder Lan-
desteil/Region.

Erfüllung von staatlichen Verpflichtungen: 
Der Indikator hat eine Relevanz zur Erfüllung der 
beiden Pflichtbestimmungen zur Bekanntmachung 
nach Artikel 42 UN-KRK in Verbindung mit den 
Artikeln 4, 44 (6) UN-KRK: die allgemeine Bekannt-
machung der UN-KRK sowie Kinder- und Jugend-
rechtsbildung.

Methode des Monitorings und Beschreibung 
der Datenverfügbarkeit: 
Eine standardisierte und erkenntnisbasierte Ein-
schätzung der Umsetzungssituation scheint vor 
dem Hintergrund vielfältiger und geeigneter Aktivi-
täten und Maßnahmen auf der kommunalen Ebene 
schwierig. Die Monitoring-Stelle UN-Kinderrechts-
konvention entschied sich, zur Einschätzung der 
Situation die Anzahl der Kinderfreundlichen Kom-
munen und der Kinder- und Jugendrechte-Schulen 
heranzuziehen. Beide Programme eignen sich, um 
Hinweise auf kinder- und jugendrechtsfundierte 
Bemühungen zur Umsetzung der UN-KRK in den 
Kommunen zu geben. 

Zudem hat die Monitoring-Stelle UN-Kinderrechts-
konvention in der Datenerhebung zu Beginn des 
Jahres 2023 die Leitungen der Verwaltungen auf 
der Ebene der Kommunen (Gemeinden und Land-
kreise) danach befragt, inwieweit sie an Kinder- 
und Jugendrechtetagen teilgenommen haben, wel-
che Formen der kommunalpolitischen Arbeit für 
Kinder- und Jugendrechte genutzt wurden, ob es 
eine Kinderfreundlichkeitsprüfung aller Maßnah-
men der Kommune sowie ein Kinderbüro oder 
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eine*n Kinderbeauftragte*n in der Kommune 
gegeben hat. Die aktuellen Ergebnisse ermögli-
chen dabei einen Vergleich mit den Ergebnissen 
der Kinder- und Jugendrechte-Charta aus dem Jahr 
2018.53

Zentrale Beobachtungen des Monitorings: 

Kinderfreundlichen Kommune: Das vom Verein 
Kinderfreundliche Kommunen e.V. an Städte und 
Gemeinden verliehene Siegel „Kinderfreundliche 
Kommunen“ geht zurück auf eine internationale 
Initiative von UNICEF und dem Deutschen Kinder-
hilfswerk, in vier Bereichen die Umsetzung der 
UN-KRK der Kommunen zu verbessern: Vorrang 
des Kindeswohls, kinderfreundliche Rahmenbe-
dingungen, Beteiligung von Kindern und Jugendli-
chen sowie Recht auf Information und Monito-
ring. Voraussetzung für eine Siegelverleihung ist 
die Konzeption eines kinder- und jugendrechts-
fundierten Aktionsplans der Kommune sowie ihre 
(Selbst-)Evaluation mittels eines ausführlichen Fra-
gebogens. Bundesweit gibt es über 40 Kommu-
nen, hiervon sieben Kommunen in Hessen, die mit 
unterschiedlichen Aktionsschwerpunkten das Sie-
gel der Kinderfreundlichen Kommunen tragen. 

53 Vgl. Hessisches Ministerium für Soziales und Integration (2018).

Hanau ist eine der ersten Kommunen, die das 
Sigel dauerhaft tragen darf. 

Netzwerk der Kinder- und Jugendrechte- 
Schulen in Hessen: Die 30 Schulen im Netzwerk 
machen die Kinder- und Jugendrechte über die kin-
der- und jugendrechtlichen Mindestanforderun-
gen hinaus zum zentralen Gegenstand der Gestal-
tung von Schul- und Unterrichtskultur und nehmen 
dabei vielfältige Rollen in der Verwirklichung der 
Kinder- und Jugendrechte in und außerhalb der 
Schule ein. Ziel ist nicht die Schaffung einer „fer-
tigen“ Kinder- und Jugendrechte-Schule, sondern 
die langfristige Orientierung nach den Vorgaben 
der UN-KRK. Mit der Leitung des Schulnetzwerks 
ist der Verein Makista – Bildung für Kinderrechte 
und Demokratie e.V. beauftragt, während das Hes-
sische Kultusministerium die Schirmherrschaft 
übernommen hat. Das Programm wird mit den 
teilnehmenden Schulen stetig weiterentwickelt.

Teilnahme an den Kinder- und Jugendrechte-
tagen: Kinder- und Jugendrechte-Tage eignen 
sich hervorragend, um die Kinder- und Jugend-
rechte in den Kommunen bekanntzumachen. 
Durch vielfältige Programme und Maßnahmen 

Teilnahme der hessischen Verwaltungen an den Kinder- und Jugendrechte-Tagen

Internationaler 
Kindertag (01. Juni)

Jahrestag 
UN-KRK 1989 
(20. November)

Weltkindertag 
(20. September)

Anteil absolut Anteil absolut Anteil absolut

Landgemeinde (n=31) 9,70% 3 0,00% 0 3,20% 1

Kleinstadt (n=90) 7,80% 7 4,40% 4 20,00% 18

Groß-/Mittelstadt 
(n=26)

15,40% 4 11,50% 3 88,50% 23

Landkreis/kreisfreie 
Stadt (n=12)

33,30% 4 25,00% 3 66,70% 8

Kommunen (n=159) 11,30% 18 6,30% 10 31,40% 50

Ministerium (n=7) 14,3% 1 14,3% 1 14,3% 1

Anmerkung: Dargestellt ist der prozentuale Anteil der Ja-Antworten. 
Quelle: Befragung der Hessen Agentur (2023)
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(etwa Pressemitteilungen) können die Kommu-
nen die Rechte und Lebensrealitäten der Kinder 
und Jugendlichen an mehreren Tagen im Jahr ins 
Zentrum stellen. Eine Kooperation zwischen zivil-
gesellschaftlichen Organisationen, Schulen und 
den kommunalen Verwaltungen an diesen Tagen 
fördert zudem eine Stadtkultur der Kinder- und 
Jugendrechte. Die Monitoring-Stelle UN-Kinder-
rechtskonvention interessierte nun, ob die Verwal-
tungen in den Kommunen und Ministerien an drei 
bundesweit bekannten Kinder- und Jugendrechte-
Tagen teilnehmen: Internationaler Kindertag (1. 
Juni), Jahrestag UN-KRK 1989 (20. November) und 
Weltkindertag (20. September). Mehrfachnennun-
gen waren möglich. Ob diese Tage den Verwaltun-
gen bekannt sind, stand nicht im Fokus der Befra-
gung.

2018 fanden lediglich in 20 Prozent der Kom-
munen besondere Aktivitäten am Weltkindertag 
statt sowie am Internationalen Kindertag in 5 Pro-
zent und am Jahrestag UN-KRK in nur 4 Prozent 

54 Die Stichprobengröße (n) betrug bei dieser Fragestellung im Jahr 2018 insgesamt 227 Kommunen, vgl. Hessisches Ministerium für Soziales 
und Integration (2018), S. 50.

der Kommunen.54 Nur die Hälfte (49 Prozent) der 
befragten Kommunen nahm an der Begehung 
von Kinder- und Jugendrechte-Tagen in den eige-
nen Kommunen teil. Der Großteil nahm erneut am 
Weltkindertag teil (31,4 Prozent). Der Jahrestag 
UN-KRK, der die Kinder- und Jugendrechte explizit 
in den Blick nimmt, schnitt schlechter ab: Nur 6,3 
Prozent der befragten Kommunen nahmen hieran 
teil. Auffällig ist, dass nicht nur bei den Verwaltun-
gen in den befragten Landgemeinden (12,9 Pro-
zent), sondern auch in den Kleinstädten (32,2 Pro-
zent) eine geringe Teilnahme an der Kinder- und 
Jugendrechte-Tagen zu verzeichnen ist. 

Formen kommunalpolitischer Arbeit für Kin-
der- und Jugendrechte: Da die Umsetzung der 
UN-KRK in der Kommunalpolitik an vielen ver-
schiedenen Stellen Niederschlag finden kann, hat 
die Monitoring-Stelle UN-Kinderrechtskonvention 
zudem die Frage danach gestellt, in welcher Form 
dies geschieht. 

Kommunalpolitische Arbeit für die Kinder- und Jugendrechte

Leitbilder Kommunal-
politische 
Strategien

Rechtsvor-
schriften/ 
Satzungen

Programme/ 
Projekte/ 
Maßnahmen

Sonstige

Anteil abs. Anteil abs. Anteil abs. Anteil abs. Anteil abs.

Landgemein-
de (n=31)

19,40% 6 25,80% 8 22,60% 7 25,80% 8 51,60% 16

Kleinstadt 
(n=88)

21,60% 19 22,70% 20 26,10% 23 58,80% 50 30,70% 27

Groß-/
Mittelstadt 
(n=26)

30,80% 8 7,70% 2 19,20% 5 80,80% 21 15,40% 4

Landkreis/
kreisfreie 
Stadt (n=12)

25,00% 3 25,00% 3 33,30% 4 70,00% 7 16,70% 2

Insgesamt/
Kommunen 
(n=157)

22,90% 36 21,00% 33 24,80% 39 54,10% 86 31,20% 49

Anmerkung: Dargestellt ist der prozentuale Anteil der Ja-Antworten.  
Quelle: Befragung der Hessen Agentur (2023)
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2018 fanden die Kinder- und Jugendrechte größ-
tenteils in Programmen, Projekten und Maß-
nahmen Niederschlag (66 Prozent).55 2023 ist 
kein positiver Trend zu verzeichnen. Kinder- und 
jugendrechtliche Erwägungen fanden zum großen 
Teil, aber insgesamt weniger Eingang in kommu-
nale Programme, Projekte und Maßnahmen (54,1 
Prozent). Kommunalpolitische Leitbilder und Stra-
tegien sowie Rechtsvorschriften und Satzungen 
waren gleichermaßen Gegenstand für kinder- und 
jugendrechtliche Erwägungen (20–25 Prozent).

Ein Drittel der Kommunen (31,2 Prozent), ins-
besondere Landgemeinden (51,6 Prozent), gab 
zudem an, weitere nicht näher benannte Möglich-
keiten für die Umsetzung der UN-KRK zu nutzen. 

Kinderfreundlichkeitsprüfungen in  
Kommunen: Artikel 4 Absatz 2 der Hessischen 
Landesverfassung und § 4c der Hessischen 
Gemeindeordnung stärken die Berücksichtigung 
der Interessen von Kindern und Jugendlichen bei 
allen Maßnahmen, die diese betreffen. Zudem for-
dert Artikel 3 UN-KRK die Berücksichtigung des 
Kindeswohls insbesondere unter Berücksichtigung 
der weiteren kinder- und jugendrechtlichen Prinzi-
pien (Artikel 2, 3, 6 und 12 UN-KRK). Vor diesem 

55 Die Stichprobengröße (n) betrug bei dieser Fragestellung im Jahr 2018 insgesamt 238 Kommunen, vgl. Hessisches Ministerium für Soziales 
und Integration (2018), S. 48.

56 Die Stichprobengröße (n) betrug bei dieser Fragestellung im Jahr 2018 insgesamt 238 Kommunen, vgl. Hessisches Ministerium für Soziales 
und Integration (2018), S. 49.

Hintergrund interessierte die Monitoring-Stelle 
UN-Kinderrechtskonvention auch, ob die Kommu-
nen und Ministerien generelle Überprüfungen von 
Maßnahmen auf ihre Vereinbarkeit mit den Inter-
essen und Rechten von Kindern und Jugendlichen 
(etwa Kinderfreundlichkeitsprüfungen) durchfüh-
ren.

2018 gaben 18 Prozent der Kommunen an, eine 
generelle Überprüfung durchgeführt zu haben.56  
Die aktuellen Ergebnisse geben einen Hinweis 
auf einen Handlungsbedarf für alle Gebietskör-
perschaften: Nur ein kleiner Teil der befragten 
Kommunen (20,8 Prozent) und Ministerien (28,6 
Prozent) gab an, generelle Überprüfungen durch-
zuführen. Auf der Seite der Landkreise und kreis-
freien Städte gab keine Kommune an, eine solche 
Überprüfung durchzuführen. Eine Stadt-Land-Dis-
parität ist hier demnach nicht so ersichtlich wie 
bei anderen Fragestellungen.

Kinderbeauftragte*r im kommunalen Raum:
Kommunale Kinder- und Jugendbeauftragte und 
-büros können als zentrale Anlaufstellen und Inter-
essenvertretungen für die Kinder und Jugendlichen 
in den Kommunen fungieren. Zudem kann eine 
Struktur, die die Lebensrealitäten von Kindern und 

Überprüfung von Maßnahmen auf ihre Vereinbarkeit mit den Interessen und Rechten  
von Kindern und Jugendlichen

Ja Nein

Anteil absolut Anteil absolut

Landgemeinde (n=31) 16,10% 5 83,90% 26

Kleinstadt (n=87) 26,40% 23 73,60% 64

Groß-/Mittelstadt (n=26) 15,40% 4 84,60% 22

Landkreis/kreisfreie Stadt (n=10) 0,00% 0 100,00% 10

Kommunen (n=154) 20,80% 32 79,20% 122

Ministerium (n=7) 28,60% 2 71,40% 5

Quelle: Befragung der Hessen Agentur (2023)
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Jugendlichen in der eigenen Kommune explizit in 
den Blick nimmt, die kinder- und jugendrechtli-
che Ausrichtung der Kommune immens fördern. 
Dem Vorhandensein dieser Strukturen kommt bei 
der Frage nach der Umsetzung der UN-KRK in den 
Kommunen daher eine besondere Rolle zu. Im Fra-
gebogen an die kommunalen Verwaltungsleitun-
gen wurden bewusst sowohl Beauftragte als auch 
Büros für Kinder- und Jugendliche abgefragt, denn 
erfahrungsgemäß bestehen in den meisten Kom-
munen die beiden Strukturen nicht gleichzeitig.

2018 hatten 33 Prozent der Kommunen solche 
Strukturen. Am häufigsten waren diese in den 
Kleinstädten vorzufinden.57 Die aktuellen Ergeb-
nisse der Befragung zeigen einen positiven Trend 
und damit einen Entwicklungsbedarf: Mehr als die 
Hälfte der befragten Kommunen (53,6 Prozent) 
hat haupt- oder ehrenamtliche Strukturen mit Kin-
der- und Jugendbeauftragten oder -büros. Auffäl-
lig bei den Landgemeinden ist, dass nur in einem 
kleinen Teil der befragten Landgemeinden (35,5 
Prozent) diese Strukturen bestehen. Zudem gaben 
über 10 Prozent der befragten Landkreise und 
kreisfreien Städte an, diese Strukturen etabliert 
zu haben. Ein positiver Trend ist bei den Kleinstäd-
ten zu verzeichnen: Hier gaben über 67,4 Prozent 
der Kleinstädte an, haupt- oder ehrenamtliche 

57 Die Stichprobengröße (n) betrug bei dieser Fragestellung im Jahr 2018 insgesamt 231 Kommunen, vgl. Hessisches Ministerium für Soziales 
und Integration (2018), S. 55.

Strukturen zu haben. Außerdem ist sehr erfreulich, 
dass die vorhandenen Strukturen größtenteils als 
hauptamtliche Strukturen eingerichtet sind. Dies 
schafft die Voraussetzungen für eine langfristige 
Interessenvertretung der Kinder und Jugendlichen 
in den Kommunen.

Kinder- und jugendrechtliche 
 Einschätzung: 

Bei der kommunalen Umsetzung der UN-KRK 
ist in Hessen ein positiver Trend zu verzeich-
nen. Wünschenswert wäre aus kinder- und ju-
gendrechtlicher Perspektive ein weiterer An-
stieg der Kinderfreundlichen Kommunen in 
Hessen sowie ein Anstieg der im Netzwerk Kin-
der- und Jugendrechteschulen beteiligten Schu-
len. Von der Landesebene sollten verstärkt 
Anreize für Kommunen zur Teilnahme an den 
genannten Programmen sowie an Kinder- und 
Jugendrechtetagen entwickelt werden, die für 
diese leicht annehmbar und umsetzbar sind.

Von der Bekanntmachung der Kinder- und Ju-
gendrechte bei Kindern und Jugendlichen sowie 
bei den Erwachsenen in den kommunalen Ver-
waltungen profitieren zudem die kinder- und 
jugendrechtlichen Beteiligungsrechte immens. 

Vorhandensein kommunale*r Kinder- und Jugendbeauftragte*r  
oder kommunales Kinder- und Jugendbüro

Hauptamtlich Ehrenamtlich Nein

Anteil absolut Anteil absolut Anteil absolut

Landgemeinde (n=31) 19,40% 6 16,10% 5 64,50% 20

Kleinstadt (n=86) 61,60% 53 12,80% 11 32,60% 28

Groß-/Mittelstadt 
(n=26)

46,20% 12 0,00% 0 53,80% 14

Landkreis/kreisfreie 
Stadt (n=10)

10,00% 1 10,00% 1 90,00% 9

Insgesamt/ 
Kommunen (n=153)

47,10% 72 11,10% 17 46,40% 71

Quelle: Befragung der Hessen Agentur (2023)
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Für die Beteiligung von Kindern und Jugend-
lichen in den hessischen Kommunen ist § 4c 
HGO einschlägig. Der Gesetzestext lautet wie 
folgt: „Die Gemeinde soll bei Planungen und 
Vorhaben, die die Interessen von Kindern und 
Jugendlichen berühren, diese in angemessener 
Weise beteiligen. Hierzu soll die Gemeinde über 
die in diesem Gesetz vorgesehene Beteiligung 
der Einwohner hinaus geeignete Verfahren ent-
wickeln und durchführen.“ 

Für ihre Beteiligung in den Kommunen brau-
chen Kinder und Jugendliche demnach die 
Kenntnis über die UN-KRK und ihre Beteili-
gungsmöglichkeiten. Die aktive Beteiligung 
durch die Verwaltung macht den Kindern und 
Jugendlichen ihre Rechte in der Kommune wie-
derum bekannt. Bekanntmachung und Be-
teiligung bedingen sich also gegenseitig. Die 
Kommunen sollten daher nach § 4c HGO in 
Verbindung mit Artikel 12 UN-KRK und Artikel 
4 Absatz 2 der Hessischen Landesverfassung 
die Kinder und Jugendlichen intensiv an ihrer 
Kommunalpolitik beteiligen und bei allen Maß-
nahmen, die Kinder und Jugendliche betreffen, 
entsprechend Artikel 3 UN-KRK das Kindeswohl 
(engl.: best interests of the child) vorrangig be-
rücksichtigen.

Insgesamt sollten die im Bericht behandelten 
kommunalen Programme und alle weiteren Be-
mühungen zur Umsetzung der Kinder- und Ju-
gendrechte in den Kommunen die Lebens-
realitäten von Kindern und Jugendlichen aus 
vulnerablen Gruppen (etwa Kinder mit Behinde-
rungen) sowie in vulnerablen Situationen (etwa 
in Armut lebend) vermehrt in den Blick neh-
men. Dies kann etwa durch aufsuchende Arbeit 
mit ihren Interessenvertretungen und Selbst-
organisationen geschehen. Geeignete Maß-
nahmen in den Kommunen sollten diese Kinder 
und Jugendlichen explizit adressieren. Zudem 
sollten kinder- und jugendrechtliche Maßnah-
men regelmäßig auf die Einhaltung aller Schlüs-
selnormen aus der UN-KRK (Artikel 2, 3, 6 und 
12) evaluiert werden. Daten hinsichtlich der Er-
reichung von Kindern und Jugendlichen in den 
Kommunen sollten nach den in Artikel 2 UN-

58 Die Monitoring-Stelle UN-Kinderrechtskonvention adressierte Landrät*innen, Oberbürgermeister*innen sowie Bürgermeister*innen.

KRK benannten Diskriminierungsdimensionen 
disaggregiert werden. 

3.3.4 Ergebnis-Indikator 
Bekanntheitsgrad der UN-KRK in den Verwaltun-
gen des Landes und der Kommunen 

Insgesamt drei Ergebnis-Indikatoren untersuchten 
den Bekanntheitsgrad der UN-KRK. Der dritte Indi-
kator nahm die Verwaltungen des Landes und der 
Kommunen in Hessen in den Blick.  

Gewünschte Zielinformationen: 
Das Monitoring interessiert, ob Mitarbeitende in 
den Verwaltungen des Landes und der Kommunen 
die UN-KRK und die darin enthaltenen Kinder- und 
Jugendrechte sowie die kinder- und jugendrechtli-
chen Prinzipien mindestens dem Namen nach ken-
nen. 

Erfüllung von staatlichen Verpflichtungen: 
Der Indikator hat eine Relevanz zur Erfüllung der 
beiden Pflichtbestimmungen zur Bekanntma-
chung nach Artikel 42 UN-KRK in Verbindung mit 
den Artikeln 4 und 44 Absatz 6 UN-KRK: die all-
gemeine Bekanntmachung der UN-KRK sowie die 
Kinder- und Jugendrechtsbildung.

Methode des Monitorings und Beschreibung 
der Datenverfügbarkeit: 
Analog zu den anderen Ergebnis-Indikatoren, die 
den Bekanntheitsgrad der UN-KRK unter Kindern, 
Jugendlichen und Erwachsenen in den Blick neh-
men, wurden quantitative Datenerhebungen in 
den Verwaltungen des Landes und der Kommu-
nen durchgeführt. 2023 beträgt die Grundgesamt-
heit (N) für die Kommunen 442 (darunter 26 Land-
kreise und kreisfreie Städte). Zur Erhöhung der 
Rücklaufquote der Fragebögen bei den Daten-
erhebungen wurden Anschreiben der Monitoring-
Stelle UN-Kinderrechtskonvention an die Leitun-
gen der Verwaltungen auf allen politischen Ebenen 
verschickt.58 Die Rücklaufquote für die Verwaltun-
gen beträgt im Jahr 2023: 175 Kommunen (39,6 
Prozent aller Kommunen), 12 Landkreise/kreis-
freie Städte (46,2 Prozent aller Landkreise), sie-
ben von neun Ministerien. Der Großteil der teilneh-
menden kommunalen Verwaltungen (152 von 175 
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Kommunen) bearbeitete den Online-Fragebogen 
vollständig.

Als Vergleichsuntersuchung diente die Hessi-
sche Kinder- und Jugendrechte-Charta, die Ergeb-
nisse für das Jahr 2018 lieferte. Die Größe der 
Stichprobe (n) betrug im Jahre 2018 242, also 
55 Prozent aller Kommunen (N = 444) in diesem 
Jahr.59 Die Untersuchung im Jahr 2018 disaggre-
gierte nach Landkreis/kreisfreie Stadt, Mittel-
stadt, Kleinstadt und Landgemeinde. Das ermög-
licht einen Vergleich der nun beiden vorliegenden 
Bekanntheitsgrade in den Verwaltungen der hes-
sischen Kommunen über einen Zeitraum von fünf 
Kalenderjahren. 

Zentrale Beobachtungen des Monitorings: 
2018 (vgl. Kinder- und Jugendrechte-Charta) war 
die UN-KRK drei Vierteln (74 Prozent) der kommu-
nalen Verwaltungen bekannt, darunter den Land-
kreisen, kreisfreien Städten und Mittelstädten zu 
100 Prozent. Ausbaumöglichkeiten bestanden bei 
den Kleinstädten (74 Prozent) und bei den Land-
gemeinden im Besonderen (51 Prozent).60 

Für das Ausführungsjahr des Monitorings 
(2022/2023) zeigen sich folgende Ergebnisse: Ins-
gesamt war die UN-KRK 87,4 Prozent der kommu-
nalen Verwaltungen vom Namen her bekannt, den 
Verwaltungen in Groß- und Mittelstädten zu 100 

59 Vgl. Hessisches Ministerium für Soziales und Integration (2018), S. 47.
60 Die Stichprobengröße (n) betrug bei dieser Fragestellung im Jahre 2018 insgesamt 238 Kommunen, vgl. Hessisches Ministerium für Sozia-

les und Integration (2018), S. 48.
61 Die drei Dimensionen sind auch bekannt als die drei Ps der UN-KRK (engl.): protection, provision und participation.

Prozent. Die Situation für die Kleinstädte verbes-
serte sich um mehr als 15 Prozent auf 89,2 Pro-
zent. Bei den Landgemeinden konnte ein Anstieg 
um mehr als 15 Prozent auf 70,6 Prozent verzeich-
net werden. In allen teilnehmenden Verwaltungen 
auf Landesebene (Ministerien) war die UN-KRK 
mindestens vom Namen her bekannt.

Somit ist die UN-KRK in den Verwaltungen der 
Kommunen deutlich bekannter geworden.   

Die Monitoring-Stelle UN-Kinderrechtskonvention 
hat aufgrund der Verpflichtungen der Verantwor-
tungsträger*innen in den Verwaltungen zusätz-
lich zur allgemeinen Bekanntheit der UN-KRK die 
Bekanntheit der drei Gruppen der Kinder- und 
Jugendrechte und der kinder- und jugendrechtli-
chen Prinzipien abgefragt. Denn gerade bei dieser 
Personengruppe ist es besonders geboten, dass 
diese die Inhalte der Konvention genauer kennt.

Die Monitoring-Stelle UN-Kinderrechtskonvention 
interessierte sich daher dafür, ob den Verwaltun-
gen in den Kommunen und des Landes die in der 
UN-KRK formulierten drei Dimensionen der Kin-
der- und Jugendrechte bekannt sind: Schutzrechte, 
Förderrechte und Beteiligungsrechte.61 

Nur ein wenig mehr als die Hälfte der Verwal-
tungen in den Landgemeinden kennt die drei 

Teilnahme an der Befragung

Gemeindetyp Teilnahme Anteil Vollständig Anteil N

Landgemeinde 34 29,80% 31 27,20% 114

Kleinstadt 102 41,10% 85 34,30% 248

Groß-/Mittelstadt 27 50,00% 26 48,10% 54

Landkreis/kreisfreie Stadt 12 46,20% 10 38,50% 26

Kommunen 175 39,60% 152 34,40% 442

Landesministerien 7 77,70% 7 77,70% 9

Quelle: Bildunterschrift, steht in einer eigenen Zelle in voller Tabellenbreite
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Rechte-Dimensionen vom Namen her. In den grö-
ßeren Gebietskörperschaften sind die Gruppen 
bekannter. In den Landkreisen und kreisfreien 
Städten (91,7 Prozent) sowie in den Ministe-
rien (85,7 Prozent) sind die Gruppen gleicherma-
ßen bekannt. In vielen kleineren Kommunen sind 

62 Vgl. Hessisches Ministerium für Soziales und Integration (2018), S. 51.

sie aber vergleichsweise unterschiedlich bekannt. 
Zum Vergleich: 2018 gaben die Kommunen an, 
dass 40 Prozent ihrer Aktivitäten auf die Dimen-
sion der Förderung entfallen. Für die Dimensionen 
Schutz und Beteiligung waren nur jeweils 30 Pro-
zent zu verzeichnen.62  

Bekanntheitsgrad der UN-KRK im Allgemeinen

Ja Nein

Anteil absolut Anteil absolut

Landgemeinde (n=34) 70,60% 24 29,40% 10

Kleinstadt (n=102) 89,20% 91 10,80% 11

Groß-/Mittelstadt (n=27) 100,00% 27 0,00% 0

Landkreis/kreisfreie Stadt (n=12) 91,70% 11 8,30% 1

Kommunen (n=175) 87,40% 153 12,60% 22

Ministerium (n=7) 100,00% 7 0,00% 0

Quelle: Befragung der Hessen Agentur (2023)

Bekanntheitsgrad der Schutz-/Förder- und Beteiligungsrechte

Schutzrechte Förderrechte Beteiligungsrechte

Anteil absolut Anteil absolut Anteil absolut

Landgemeinde 
(n=33)

57,60% 19 48,50% 16 54,50% 18

Kleinstadt  
(n=98)

80,60% 79 75,50% 74 81,60% 80

Groß-/Mittel-
stadt (n=26)

88,50% 23 80,80% 21 88,50% 23

Landkreis/
kreisfreie Stadt 
(n=12)

91,70% 11 91,70% 11 91,70% 11

Kommunen 
(n=169)

78,10% 132 72,20% 122 78,10% 132

Ministerium 
(n=7)

85,70% 6 85,70% 6 85,70% 6

Anmerkung: Dargestellt ist der prozentuale Anteil der Ja-Antworten.  
Quelle: Befragung der Hessen Agentur (2023)
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Interessant ist, dass die kinder- und jugendrecht-
lichen Prinzipien in den Verwaltungen bekann-
ter sind als die drei Dimensionen der Kinder- und 
Jugendrechte. Dies könnte daran liegen, dass die 
vier kinder- und jugendrechtlichen Prinzipien auch 
in Artikel 4 Absatz 2 der Hessischen Landesver-
fassung verankert sind.

Die Ergebnisse machen deutlich, dass die Prinzi-
pien in einem Großteil der kommunalen Verwal-
tungen (über 80 Prozent) bekannt sind. Auffäl-
lig ist die Disparität zwischen großen und kleinen 
Gebietskörperschaften: in 66,7 Prozent der Land-
gemeinden sind nur zwei der vier Prinzipien 
bekannt. Die Bekanntheit der Prinzipien in der Ver-
waltung steigt demnach mit der Größe der Kom-
mune.

Darüber hinaus lässt sich feststellen, dass die 
Prinzipien aus der UN-KRK ungleich bekannt sind. 

So sind die beiden Prinzipien Recht auf Berück-
sichtigung der Meinung des Kindes (auch Recht 
auf Beteiligung, Artikel 12 UN-KRK) und Recht auf 
Leben und Entwicklung des Kindes (Artikel 6) in 
den Landesverwaltungen bekannter als die beiden 
anderen Prinzipien. Es sollte sichergestellt wer-
den, dass alle Prinzipien zumindest in den Lan-
desverwaltungen gleichermaßen bekannt sind. 
Schließlich sind bei kinder- und jugendrechtli-
chen Überlegungen alle Prinzipien gleichrangig zu 
berücksichtigen.

Die Ergebnisse zeigen einen deutlichen Entwick-
lungsbedarf auf, denn aufgrund ihrer verfassungs-
rechtlichen Stellung und übergeordneten Bedeu-
tung für die Umsetzung der UN-KRK sollten die 
kinder- und jugendrechtlichen Prinzipien in viel 
mehr kommunalen Verwaltungen auf allen Ebenen 
und insbesondere in allen Landesverwaltungen 
bekannt sein.

Bekanntheitsgrad der vier kinder- und jugendrechtlichen Prinzipien der UN-KRK

Recht auf …

Nicht-
diskriminierung

Leben und 
Entwicklung 
des Kindes

vorrangige 
Berück sichtigung 
des Kindeswohls

Berücksichtigung 
der Meinung des 
Kindes

Anteil absolut Anteil absolut Anteil absolut Anteil absolut

Landgemeinde 
(n=33)

60,6% 20 63,6% 21 66,7% 22 66,7% 22

Kleinstadt 
(n=94)

84,0% 79 85,1% 80 84,0% 79 84,0% 79

Groß-/Mittel-
stadt (n=26)

96,2% 25 96,2% 25 88,5% 23 88,5% 23

Landkreis/
kreisfreie 
Stadt (n=12)

91,7% 11 91,7% 11 91,7% 11 91,7% 11

Kommunen 
(n=165)

81,8% 135 83,0% 137 81,8% 135 81,8% 135

Ministerium 
(n=7)

85,7% 6 100,0% 7 85,7% 6 100,0% 7

Anmerkung: Dargestellt ist der prozentuale Anteil der Ja-Antworten.  
Quelle: Befragung der Hessen Agentur (2023)
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Kinder- und jugendrechtliche 
 Einschätzung: 

Die Verwaltungen des Landes und der Kommu-
nen können nur dann nach kinder- und jugend-
rechtsfundierten Vorgaben handeln, wenn al-
len Mitarbeiter*innen die UN-KRK, die in ihr 
verbrieften Kinder- und Jugendrechte sowie 
ihre drei Dimensionen und die kinder- und ju-
gendrechtlichen Prinzipien bekannt sind. Fort-
schritte beim Bekanntheitsgrad können nur si-
chergestellt werden, wenn Kampagnen und 
Maßnahmen zur Bekanntmachung regelmäßig 
durchgeführt werden. Rückschritte beim Be-
kanntheitsgrad der UN-KRK in den Verwaltun-
gen des Landes und der Kommunen sind unbe-
dingt zu vermeiden. Durch eine größtmögliche 
Ausschöpfung der verfügbaren Mittel (geeig-
nete Bildungsmaßnahmen und Informationen) 
sollte die Bekanntheit der Dimensionen insbe-
sondere den kleineren Gebietskörperschaften 
stetig erhöht werden. 
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4 Zusammenfassende kinder- und 
 jugendrechtliche Einschätzung
Für die Erfüllung der beiden staatlichen Verpflich-
tungen zur Bekanntmachung nach Artikel 42  
UN-KRK in Verbindung mit den Artikeln 4 und 44 
Absatz 6 UN-KRK (die allgemeine Bekanntma-
chung der UN-KRK sowie Kinder- und Jugend-
rechtsbildung) wurden bis zum Berichtsjahr  
vielfältige geeignete Maßnahmen auf den unter-
schiedlichen Wirkebenen ergriffen. Die Beobach-
tung lässt insofern ein erstes Fazit zur kinder-  
und jugendrechtlichen Situation in Hessen zu. 

Struktur-Indikatoren 
Ein positives Ergebnis der ersten Arbeits-
phase ist, dass die verpflichtenden Struktu-
ren zur Umsetzung der UN-KRK vorhanden sind. 

Die verfassungsrechtliche Verankerung der Kin-
der- und Jugendrechte (vgl. Struktur-Indikator 
des Teilindex 1) macht die Erfüllungsabsichten 
des Landes deutlich. Damit sind die strukturellen 
Voraussetzungen für die Verwirklichung der Kin-
der- und Jugendrechte geschaffen (abschließende 
Bewertung: Drei Sterne). 

Prozess-Indikatoren 
Verschiedene Bedarfe bestehen bei den staat-
lichen Bemühungen, die Kinder- und Jugend-
rechte allen Zielgruppen der UN-KRK bekannt zu 
machen. Dringlicher Handlungsbedarf besteht 
bei den Aktivitäten zur Bekanntmachung für Kin-
der und Jugendliche (Teilindex 1; abschließende 
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Bewertung: Ein Stern) sowie für Politik, Verwal-
tung und Justiz (Teilindex 2; abschließende Bewer-
tung: Ein Stern).  Kampagnen und Maßnahmen für 
diese Zielgruppen sollten die kleineren Gebiets-
körperschaften sowie Kinder und Jugendliche in 
vulnerablen Lebenslagen explizit in den Blick neh-
men. Aktivitäten sollten wiederholt und zielgrup-
penorientiert (etwa kinder- und jugendgerecht und 
mehrsprachig) durchgeführt werden. Dabei sind, 
auf Grundlage der Gleichrangigkeit der vier kinder- 
und jugendrechtlichen Prinzipien, alle Aktivitä-
ten nach den Vorgaben in Artikel 2 UN-KRK (Prin-
zip der Nicht-Diskriminierung) zu disaggregieren. 
So kann sichergestellt werden, dass Kinder und 
Jugendliche in vulnerablen Lebens lagen wie bei-
spielsweise Kinder und Jugendliche in der Kinder- 
und Jugendhilfe gezielt erreicht werden. 

In den Kampagnen und Maßnahmen für die Ver-
waltungen auf Landesebene als auch in den Kom-
munen sollten die in der UN-KRK verbrieften 
drei Dimensionen der Kinder- und Jugendrechte 
sowie die kinder- und jugendrechtlichen und ver-
fassungsrechtlich verankerten Prinzipien auf 
allen Verwaltungsebenen explizit vermittelt wer-
den (abschließende Bewertung: Ein Stern). Damit 
Gesetzes- und Maßnahmen-Folgen-Abschätzungen 
für Kinder und Jugendliche stattfinden können, 
sollte das Land zudem dringend ein unabhängiges 
Prüfinstrument entwickeln (abschließende Bewer-
tung: Ein Stern).

Ergebnis-Indikatoren 
Im Ergebnis müssen die Bemühungen des Landes 
intensiviert werden, die Kinder- und Jugendrechte 
unter allen Zielgruppen der UN-KRK und in allen 
Gebietskörperschaften bekannter zu machen. Das 

konnte mittels der Bekanntheitsgrade nachvollzo-
gen werden. Der Bekanntheitsgrad der UN-KRK 
liegt in Hessen insgesamt höher als bei bundes-
weiten Erhebungen von vor fünf Jahren (DKHW 
2018). Festzuhalten bleibt aber, dass weiterhin 
nur etwa 25 Prozent der Kinder und Jugendlichen 
sowie Erwachsenen die Kinder- und Jugendrechte 
gut bekannt sind (abschließende Bewertung: Zwei 
Sterne). Dring licher Handlungsbedarf besteht in 
der Bekannt machung der Kinder- und Jugend-
rechte bei den erwachsenen Entscheidungsträ-
ger*innen und Mitarbeiter*innen der Verwaltun-
gen (abschließende Bewertung: Ein Stern). 

Aus Sicht der Monitoring-Stelle UN-Kinderrechts-
konvention besteht für den Startpunkt 1 Bekannt-
machung derzeit kein dringlicher Handlungs-
bedarf, denn ein positiver Trend ist sichtbar 
(abschließende Bewertung: Zwei Sterne). Kinder- 
und jugendrechtliche Vorgaben wurden allerdings 
nicht in allen Teilindizes gleichermaßen ange-
gangen, für den Teilindex Politik, Verwaltung und 
 Justiz besteht insgesamt dringlicher Handlungs-
bedarf (abschließende Bewertung: Ein Stern).

Für alle Indikatoren des Startpunkts 1 Bekannt-
machung gilt, dass Rückschritte in der Bekannt-
machung der Kinder- und Jugendrechte zu ver-
meiden sind und der Einsatz für die Umsetzung 
der kinder- und jugendrechtlichen Vorgaben nicht 
nachlassen darf. Geeignete Maßnahmen sollten 
ausgeweitet und intensiviert werden. Dies gilt ins-
besondere für die Durchführung von zukünftigen 
staatlichen Bemühungen zur Bekanntmachung 
(vgl. Prozess-Indikatoren) und die Überprüfung 
ihrer Erfolge (vgl. Ergebnis-Indikatoren).
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